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Zum Advent
Bleib einmal stehn und haste nicht
und schau das kleine stille Licht.
Hab einmal Zeit für Dich allein
zum reinen Unbekümmert sein.

Lass Deine Sinne einmal ruhn und
hab den Mut zum gar nichts tun.
Lass diese wilde Welt sich drehn und
hab das HERZ, sie nicht zu sehn.

Sei wieder Mensch und wieder Kind
und spür, wie Kinder glücklich sind.
Dann bist von aller Hast getrennt,
Du auf dem Weg hin zum ADVENT.

Räum- und Streupflicht bzw. Reinigungspflicht 
auch ohne Eis und Schnee!
„Glatteis ohne Frost“, so nennen Haftpflicht-
versicherer Herbstlaub auf Gehwegen. Die 
Blätter bilden bei Nässe eine glitschige Schicht. 
Diese Rutschgefahr besteht 24 Stunden, die Haf-
tung ebenso. Denn wie bei der winterlichen 
Räum- und Streupflicht müssen auch im Herbst 
Gehwege gefahrlos begehbar sein.

Was vielfach nicht beachtet wird: Die Reinigungs-, 
Räum- und Streupflicht gilt das ganze Jahr über. 
Gerade auch im Herbst sind deswegen die Stra-
ßenanlieger verstärkt gefragt, wenn es um das 
Kehren der Gehwege geht.

Die Gemeinde Jagstzell hat wie andere Gemein-
den auch eine Satzung über die Verpflichtung 
der Straßenanlieger zum Reinigen, Schnee-
räumen und Bestreuen der Gehwege (Streu-
pflicht-Satzung). Darin sind die Straßenanlieger 
dazu verpflichtet, Gehwege zu reinigen, bei 
Schneeanhäufungen den Gehweg zu räumen oder 
bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen.

Wo keine Gehwege vorhanden sind, muss am Ran-
de der Fahrbahn eine Fläche von 1,50 m Breite bei 
Bedarf gereinigt, geräumt und gestreut werden.

Der Umfang der Reinigungspflicht erstreckt 
sich vor allem auf die Beseitigung von 
Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub. Die Rei-
nigungspflicht bestimmt sich nach den Be-
dürfnissen des Verkehrs und der öffentlichen 
Ordnung. Bei der Reinigung ist der Staubent-
wicklung durch Besprengen mit Wasser vorzu-
beugen, soweit nicht besondere Umstände 
(z. B. Frostgefahr) entgegenstehen.

Die zu reinigende Fläche darf nicht beschädigt 
werden. Der Kehricht ist sofort zu beseitigen. 
Er darf weder dem Nachbarn zugeführt noch 
in die Straßenrinne oder andere Entwässe-
rungsanlagen oder offene Abzugsgräben ge-
schüttet werden (§ 4 Streupflicht-Satzung).

Rein rechtlich sind die Straßenanlieger dafür 
verantwortlich, dass Gehwege entlang ihrem 
Grundstück gefahrlos benutzt werden können. 
Ein „laubgeschädigter“ Passant kann also beim 
Straßenanlieger Haftungsansprüche geltend 
machen.

Wir bitten die Straßenanlieger um besondere 
Beachtung.

Amtliche
Bekanntmachungen

Veranstaltungs-
kalender für 

2019/2020 liegt bei
Dieser Ausgabe der

JAGSTZELLER MITTEILUNGEN 
liegt der aktuelle

Veranstaltungskalender 
der Gemeindeverwaltung

sowie der örtlichen Vereine
und Institutionen unserer 
Gemeinde für 2019/2020

als Anlage bei.
Wir bitten, die Termine bereits 

jetzt schon vorzumerken.

Benz
Textfeld
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Obstbaum-
pflanzaktion 

der Gemeinde – 

Auslieferung
der bestellten

Bäume

Wie bereits letzte Woche bekannt 
gegeben, werden

heute, Freitag, 29.11.2019 
die bei der Gemeindeverwaltung be-
stellten Baumpflanzen an die Grund-
stückseigentümer von den Mitarbei-
tern des Gemeindebauhofes ausge-
liefert. Zusätzlich wird zu jedem 
Baum noch ein Befestigungspfahl 
einschließlich Bindematerial und 
Wühlmausschutz von der Gemeinde 
gestellt.
Die Gemeinde Jagstzell möchte mit 
der Durchführung der Baumpflanz-
aktion die Erhaltung unserer Kultur-
landschaft unterstützen. Gleichzeitig 
ist sie eine natur- und bodenschutz-
fachliche Ausgleichsmaßnahme für 
das Bauvorhaben im Bereich des Frei-
zeit- und Sportzentrums sowie der 
Baugebiete der Gemeinde Jagstzell. 

Obstbaumpflanzaktion

Obstbaumpflanzaktion

Unsere Mitbürger und Grundstücks-
besitzer können selbst einen wert-
vollen Beitrag zum Gelingen und zur 
Nachhaltigkeit der Baumpflanzakti-
on leisten:

Nur wenn unmittelbar nach der An-
lieferung die Pflanzung und Pflege 
erfolgt, ist ein Erfolg auch gewähr-
leistet.

Die Gartenbesitzer werden deshalb 
gebeten, die Jungpflanzen unverzüg-
lich nach Zulieferung zu pflanzen, 
stets ausreichend zu wässern und 
künftig die entsprechenden Pflege-
maßnahmen (u. a. Baumschnitte) 
durchzuführen.

Bitte achten Sie darauf, 
• dass der Baum nicht zu tief ge-

pflanzt wird (die oberen Wurzeln 

maximal 2 - 3 cm mit Erde über-
decken) – die Veredlungsstelle 
muss mindestens eine Handbreit 
über der Erdoberfläche sein,

• dass die Baumwurzeln gegen Wühl-
mausverbiss mit einem Drahtge-
flecht um den Wurzelballen ge-
schützt werden,

• dass den Bäumchen mit einem 
Pfahlgerüst ausreichende Stabili-
tät gegeben wird (mindestens ein 
Pfahl in Süd-West-Richtung – 
Schatten im Winter und Frühjahr 
beeinflusst den Saftfluss),

• dass der Baumstamm gegen Wild-
verbiss geschützt wird,

• dass die Baumscheiben von sonsti-
gem Bewuchs freigehalten werden.

Raimund Müller
Bürgermeister

Bekanntmachungen
anderer Stellen –
Weitere Infos

Folgender Flyer liegt im 
Infoständer des Rathauses
(1. Stock) zur Mitnahme aus:
 Adventskonzert im Landratsamt Ost-

albkreis am So., 08.12.2019, 14.30 Uhr

NetCom BW

Highspeed-Internet
für Dankoltsweiler!
Die Bürgerinnen und Bürger des Jagstzeller Teil-
orts Dankoltsweiler können sich über eine 
schnelle Internetverbindung freuen. Ab sofort 
können Bestellung von Internet, Telefonie und 
IPTV (Fernsehen) beim Netzbetreiber NetCom 
BW getätigt werden. Den Anwohnern von Dank-
oltsweiler stehen bei der NetCom BW verschie-
dene Tarife mit Internet Geschwindigkeiten von 
bis zu 50 Mbit/s zur Auswahl. Nähere Infor-
mationen zu den Produkten finden Interessen-
ten auf der Website www.netcom-bw.de unter 
der Rubrik Privatkunden, Ausbaugebiete im 
Reiter Jagstzell. Zudem können Sie unter 
https://order.netcom-bw.de/order/ die Ver-
fügbarkeit bei Ihnen zu Hause prüfen.
Sie haben weitere Fragen zu den Produkten der 
NetCom BW? Dann melden Sie sich telefonisch 
unter 0800/3629264. Eine persönliche Beratung 
ist zudem über den NetCom BW-Vertriebs-
partner HeTec GmbH, Marienstraße 28, 73479 
Ellwangen, Telefon 07961 922555, E-Mail: 
info@hetec-gmbh.de, möglich. 

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg  - 
Anstalt des öffentlichen Rechts – Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart
• Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseu-

chenkassenbeitrag 2020 ist der 01.01.2020
• Die Meldebögen werden Mitte Dezember 

2019 versandt.

Sollten Sie bis zum 01.01.2020 keinen Meldebo-
gen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre 
Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 31 des 
Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheits-
gesetzes in Verbindung mit der Beitragssatzung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwer-
tungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 
2020 meldepflichtig.
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- 
und Viehverwertungsgenossenschaften erhalten 
Mitte Januar 2020 einen Meldebogen.

Meldepflichtige Tiere sind:
• Pferde 
• Schweine
• Schafe
• Bienenvölker (sofern nicht über einen
 Landesverband gemeldet)
• Hühner
• Truthühner/Puten 

Nicht zu melden sind:
Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und 
Wasserbüffel. Die Daten werden aus der HIT- 
Datenbank (Herkunfts- und Informationssystem 
für Tiere) herangezogen.

Nicht meldepflichtig sind u. a. gefangenge-
haltene Wildtiere (z. B. Damwild, Wildschwei-
ne), Esel, Ziegen, Gänse und Enten.
Werden bis zu 49 Hühner und/oder Truthühner 
und keine anderen meldepflichtigen Tiere (s. v.) 
gehalten, entfällt die Melde- und Beitrags-
pflicht für die Hühner und /oder Truthühner.

Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die 
Tiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb 
stehen oder in einer Hobbyhaltung. Zu melden 
ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamt-
tierbestand je Standort.
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseu-
chenkasse muss die Tierhaltung bei dem für Sie 
zuständigen Veterinäramt gemeldet werden.
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, un-
abhängig von der Stichtagsmeldung an die 
Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2020 an HIT 
zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, 
die Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. 
Die Voraussetzungen und nähere Informatio-
nen erhalten Sie über das Informationsblatt, 
welches mit dem Meldebogen verschickt wird. 
Das Informationsblatt finden Sie auch auf 
unserer Homepage unter www.tsk-bw.de.
Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvöl-
kern hingewiesen. Die Völkermeldungen der Imker 
an ihren örtlichen Imkerverein werden von diesem 
an einen der beiden Landesverbände weiter ge-
meldet. Ist ein Imker nicht organisiert oder in 
einem Verein, der keinem der beiden Landesver-
bände angeschlossen ist, müssen die Völker bei 
der Tierseuchenkasse gemeldet werden. 
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere In-
formationen zur Melde- und Beitragspflicht, 
Leistungen der Tierseuchenkasse sowie über die 
einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem kön-
nen Sie, als gemeldeter Tierbesitzer, Ihr Bei-
tragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 
3 Jahre, etc.) einsehen.
Telefon: 0711/9673-666, Fax 0711/9673-710, 
E-Mail: beitrag@tsk-bw.de, 
Internet: www.tsk-bw.de
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Im kommenden Jahr ist es in 
der LEADER-Jagstregion erst-
mals möglich, sich um eine 
Förderung aus dem Regional-
budget zu bewerben, das im 
Rahmen der Gemeinschafts-

aufgabe des Bundes zur „Verbesserung der Ag-
rarstruktur und des Küstenschutzes“ in Baden-
Württemberg umgesetzt wird. Über das 
Regionalbudget können Kleinprojekte mit ma-
ximal 20.000 € Nettokosten mit einer attrakti-
ven Förderung von 80 % unterstützt werden. 
Das Ziel des Regionalbudgets ist, die Infrastruk-
tur und die Lebensqualität im ländlichen Raum 
durch kleine Maßnahmen zu stärken.

Gefördert werden Projekte in den Bereichen 
„Dorfentwicklung, ländliche Infrastruktur, 
Grundversorgung oder lokale Basisdienstleis-
tungen“. Anträge können von Kommunen, Ver-
einen, Landwirten, Kleinstunternehmen, Privat-
personen oder Personengesellschaften gestellt 
werden. Das Regionalbudget zielt auf die Unter-
stützung von Investitionen, wie z. B. die An-
schaffung von Ausrüstung oder kleinen Bau-
maßnahmen ab. So sind beispielsweise 
Förderungen für kleine Dorfverschönerungen, 
wie die Gestaltung von Dorftreffpunkten, Stra-
ßen, Wegen oder Freiflächen denkbar. Auch der 
Umbau oder die Einrichtung von Vereinsheimen, 
Grundversorgern oder anderen öffentlichen Ge-
bäuden kann gefördert werden. Weiter können 
Tourismusprojekte wie Lehr-, Natur- und Erleb-
nispfade, der Ausbau von Freizeiteinrichtungen 
wie Spielplätzen, Bike- und Skateparks oder 
auch die Erschließung von kulturellen Denkmä-
lern einen Zuschuss erhalten.

Das Regionalmanagement der LEADER-Jagst-
region bietet nun auch eine lokale Antragsbera-
tung an, um Interessenten weite Anfahrtswege 
zu ersparen und ist deshalb Anfang/Mitte De-
zember 2019 und Januar 2020 in der Jagstregi-
on unterwegs. Im Rahmen einer Bürgersprech-
stunde können sich gerne alle Interessenten 
unverbindlich zu ihrer Projektidee beraten las-
sen. In der Stadt Neresheim und den Gemeinden 
Obersontheim, Kreßberg, Wört und Hüttlingen 
ist das Regionalmanagement im Rathaus per-
sönlich zu sprechen und gibt gerne Hilfestellung 
und Beratung zur Förderfähigkeit von Projekt-
ideen, dem Bewerbungsverfahren, zur Umset-
zung des Kleinprojekts sowie zur Gestaltung der 
Antragsunterlagen. Eine Anmeldung wird unter 
* info@jagstregion oder unter Tel. 07967/9000-
10 erbeten.

Termine der Bürgersprechstunden
in der Jagstregion:
• Stadt Neresheim:
 5.12.19, 16.00 - 18.00 Uhr, Rathaus
• Gemeinde Kreßberg:
 11.12.19, 14.00 - 16.00 Uhr, Rathaus
• Gemeinde Obersontheim:
 12.12.19, 16.00 - 18.00 Uhr, Rathaus
• Gemeinde Wört:
 07.01.20, 16.00 - 18.00 Uhr, Rathaus
• Gemeinde Hüttlingen:
 14.01.20, 16.00 - 18.00 Uhr, Rathaus

Das LEADER-Regionalmanagement der Jagst-
region hat seinen Sitz im Rathaus der Gemein-
de Rosenberg und steht auch dort gerne zur 
Antragsberatung zur Verfügung. Weitere Infor-
mationen sind unter www.jagstregion.de zu 
finden.

Informationen für 
unsere Land- und
Forstwirte

Information der Unteren Forstbehörde 
und der Forstwirtschaftlichen Vereinigung 
Schwäbischer Limes:

Rückwirkende Förderung 
für Waldbesitzer
Das Land gewährt Privatwaldbesitzern eine 
finanzielle Unterstützung für die Aufarbei-
tung von Schadholz, verursacht durch Sturm, 
Schneebruch, Trockenheit und Borkenkäfer 
rückwirkend für das Jahr 2019.
Die Folgen der klimabedingten Waldschäden 
waren und sind für die Forstbetriebe eine starke 
finanzielle Belastung, da für die Aufarbeitung 
und Räumung der Schadflächen erhebliche 
Mehrausgaben getätigt werden mussten. Das 
Land beabsichtigt daher, die Aufarbeitung ent-
sprechender Schadhölzer mit drei Euro je Fest-
meter zu fördern, um Waldbesitzer zu entlasten. 
Anträge können ab sofort und schnellstmöglich 
gestellt werden. Bewilligungen und Auszah-
lungen werden noch in diesem Jahr erfolgen. 
Vorbehaltlich der Mittelverfügbarkeit ist auch 
im Jahr 2020 ein Fortführen der Fördermaß-
nahme angestrebt.
Förderempfänger sind Privatwaldbesitzer mit 
bis zu 200 Hektar forstlicher Betriebsfläche und 
Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, die 
Sammelanträge für solche Waldbesitzer stellen 
können. Die Zuwendung wird unbürokratisch ab 
einer Bagatellschwelle von 250 Euro je Wald-
besitzer ausbezahlt. Für forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse gilt die Schwelle von 1.000 
Euro. Um in den Genuss der Förderung zu kom-
men, müssen auch die Waldbesitzer ihren Anteil 
beitragen:

In den vergangenen Tagen gingen im gesamten 
Präsidiumsbereich Aalen erneut zahlreiche An-
rufe von Betrügern ein, welche sich als angeb-
liche Polizisten ausgaben. So auch im Zustän-
digkeitsgebiet des Polizeireviers Ellwangen.
Ein schädigendes Ereignis trat glücklicher-
weise in diesen Fällen nicht ein.
Ziel dieser Betrüger ist es, an Bargeld und 
Wertgegenstände der Angerufenen zu ge-
langen. 
Um das zu erreichen, rufen die Betrüger 
meist lebensältere Personen an und geben 
sich bei ihnen als Polizei- oder Kriminalbe-
amte aus. In diesem Zuge behaupten die Be-
trüger, dass in der Nachbarschaft eingebro-
chen wurde und bei den gefassten Tätern 
eine Notiz mit der Anschrift des/der Angeru-
fenen aufgefunden worden sei. Ein angebli-
cher Einbruch würde nun beim Angerufenen 
unmittelbar bevorstehen. Die Angerufenen 
werden aufgefordert, Wertgegenstände und 

Bargeld in Sicherheit zu bringen und hierzu 
würde eine Person (ebenfalls Mitglieder der 
Betrügerbande) vorbeikommen, um die Gegen-
stände abzuholen. 
Bitte beachten Sie folgende Tipps der Polizei:
• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck 

setzen. Legen Sie ggf. einfach auf.
• Rufen Sie beim geringsten Zweifel selbst die 

Polizei unter 110.
• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren 

finanziellen Verhältnissen/Aufbewahrung 
von Wertgegenständen/Geld preis. 

• Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten 
in Ihre Wohnung. 

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte 
Personen. 

Die Polizei warnt weiterhin ausdrücklich vor 
der Betrugsmasche und bittet Familienange-
hörige, Bekannte und Nachbarn die älteren 
Mitbürger über die Betrugsmasche zu infor-
mieren und zu sensibilisieren!

Achtung!

Polizeipräsidium Aalen: Warnung vor Telefonanrufen falscher Polizisten

„Saubere Ostalb“ 
Der Ostalbkreis und die 42 Städte und 
Gemeinden des Landkreises sagen zu-
sammen mit der GOA den wilden Müll-
ablagerungen den Kampf an.

Die kommunalen Vertreter des Ostalb-
kreises haben die neue Kampagne „Sau-
bere Ostalb“ am Montag, 18.11.2019 in 
Aalen vorgestellt.

Umwelt verpflichtet alle!
Jeder Einzelne von uns

kann sich aktiv einbringen.
Weitere Informationen erhalten Sie 

auf der Homepage
„www.saubere-ostalb.de“.

LEADER-Jagstregion

Bürgersprechstunden zum neuen Fördertopf „Regionalbudget“
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Ablauf für Waldbesitzende im Ostalbkreis:
Waldbesitzende, die ihr Holz selbst vermarktet 
haben, können, sofern die Bagatellgrenze von 
250 Euro (entspricht mindestens 84 Festmeter 
Schadholz) überschritten ist, diese Beihilfe di-
rekt bei der unteren Forstbehörde des Ostalb-
kreises beantragen. Dazu muss das entspre-
chende Antragsformular (s. n.) mitsamt der 
De-Minimis-Bescheinigung für die Jahre 2017-
2019 eingereicht werden. Die Aufarbeitung ent-
sprechenden Schadholzes im Jahr 2019 muss 
anhand einer Holzliste oder Abrechnung doku-
mentiert sein und durch den jeweils zuständigen 
Forstrevierleiter bestätigt werden. Die ausgefüll-
ten Anträge müssen den unteren Forstbehörden 
bis zum 6. Dezember 2019 vorliegen.
Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaften des 
Ostalbkreises sowie alle Kleinprivatwaldbesitzer, 
deren Schadholz über die Forstwirtschaftliche 
Vereinigung Schwäbischer Limes (FSL) vermark-
tet worden ist, können diese Beihilfe ab dem 
ersten Festmeter auch über den geplanten Sam-
melantrag der FSL in Anspruch nehmen. Hierzu 
müssen sie lediglich die De-Minimis-Bescheini-
gung für die Jahre 2017-2019 bei der FSL bis 
spätestens 4. Dezember 2019 ausgefüllt und 
unterschrieben einreichen.
Die Formulare finden Sie auf der Homepage 
des Ministeriums für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz unter https://www.land-
wirtschaft-bw.info/pb/MLR.Foerderung,Lde/
Startseite/Foerderwegweiser/Aufarbeitungs-
hilfe oder bei der FSL auf http://fslwv.de/
service/forstliche-foerderung/
Für Rückfragen stehen Ihnen die untere Forst-
behörde des Ostalbkreises sowie die Forstwirt-
schaftliche Vereinigung Schwäbischer Limes zur 
Verfügung.

Der Geschäftsbereich Landwirtschaft 
des Landratsamt Ostalbkreis informiert zum

Förderprogramm Agrarumwelt, 
Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) - 
Vorantragsverfahren 

Die Teilnahme an dem von der Europäischen 
Union mitfinanzierten Förderprogramm für 
Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl - FAKT 
ist erfreulich gut. Sie hat im Antragsjahr 2019 
sowohl bezüglich der Anzahl der Anträge als 
auch bei Teilmaßnahmen- und Finanzierungs-
umfang erneut stark zugelegt. Das Ministerium 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
(MLR) ist bestrebt, den Neueinstieg und die Er-
weiterung beim FAKT auch in Zukunft ohne Be-
schränkungen zuzulassen. Zur Ermittlung des 
zusätzlichen Finanzmittelbedarfs 2020 für das 
FAKT ist es deshalb erforderlich, ein Vorantrags-
verfahren durchzuführen. 
In diesem Vorantrag müssen die FAKT-Antrag-
steller erklären, ob der bisherige Verpflichtungs-
umfang beibehalten wird, ob dieser erweitert 
werden soll oder ob neue Maßnahmen vorgese-
hen sind. Der Vorantrag ist auch bei Hofüber-
gaben, Umstieg in höherwertige Maßnahmen 
und auch für die 1-jährigen Tierwohlmaßnah-
men zu stellen. 

Es ist zu beachten, dass spätestens am Mon-
tag, 16. Dezember 2019, der FAKT-Vorantrag 
abgeschlossen sein muss, ansonsten liegt kein 
gültiger Vorantrag vor. 
Das bedeutet auch, dass Voranträge, die nach 
Abschluss wieder geöffnet wurden, bis spätes-
tens 16.12.2019 erneut abgeschlossen werden 
müssen. Ansonsten zählt der Vorantrag als nicht 
gestellt. 
Der Vorantrag ist seit Anfang November im 
EDV-Programm FIONA freigeschaltet. Es sind 
keine Schlaggeometrien erforderlich, die Ein-
tragung des vorgesehenen Maßnahmenumfan-
ges reicht aus. Durch den Button „Vorbelegen“ 
können die aktuellen Verpflichtungsumfänge 
voreingestellt werden und danach bei Bedarf 
geändert werden. Die Höhe der angegebenen 
FAKT-Verpflichtung im Vorantrag soll mit dem 
späteren Gemeinsamen Antrag 2020 weitest-
gehend übereinstimmen. Zuletzt müssen diese 
Daten noch gespeichert und der Vorantrag muss 
abgeschlossen werden. Es ist kein Papierantrag 
erforderlich, ebenso keine Unterschrift. Das 
Landwirtschaftsamt erhält alle Daten elektro-
nisch.
Für Fragen stehen die Mitarbeiter des Ge-
schäftsbereich Landwirtschaft auch telefonisch 
gerne zur Verfügung.

Fundsachen

Gefunden wurde:
eine graue Brille am Orrotsee 
am 17. November 2019.

Die Fundsache kann vom Eigentümer bei der 
Gemeindeverwaltung Rosenberg während der 
Öffnungszeiten abgeholt werden.

Sperrmüll-,
Müllentsorgung

Grünabfallcontainer 
schließen Ende November
Die GOA weist darauf hin, dass die Grünab-
fallcontainer außerhalb der Wertstoffhöfe 
Ende November schließen. Die Standorte und 
Öffnungszeiten stehen im Abfuhrkalender 
und im Internet www.goa-online.de unter der 
Rubrik Privatkunden.
In Jagstzell ist der Grünabfallcontainer beim 
Bauhof, An der Jagstbrücke, am Samstag,  
30. November 2019, von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr, 
letztmalig in diesem Jahr geöffnet.
Das ganze Jahr über können Grünabfälle wei-
terhin an den Grünabfallcontainern auf den 
Wertstoffhöfen abgegeben werden. Auch an 
den Grünabfallannahmestellen auf den Ent-
sorgungsanlagen Ellert und Reutehau können 
Grünabfälle abgegeben werden – bei diesen 
Stellen sogar größere Mengen.
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Hausmüllabfuhr
Die nächste Hausmüllabfuhr findet am Freitag, 
06.12.2019 ab 7.00 Uhr statt.

Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Jagstzell
Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung 2019
Am Samstag, 30. November 2019 findet die 
diesjährige Hauptversammlung der FFW Jagst-
zell statt. Um 18.30 Uhr findet ein Dankgottes-
dienst in der katholischen Pfarrkirche St. Vitus, 
Jagstzell, statt, anschließend Hauptversamm-
lung im Floriansaal des Feuerwehrgerätehauses.

Tagesordnung: 
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Kommandanten
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassierers
6. Bericht des Jugendfeuerwehrwartes
7. Entlastungen
8. Grußworte
9. Neuaufnahmen
10. Verabschiedung
11. Ehrungen
12. Lehrgänge/Beförderungen
13. Bekanntgabe des Übungsplans
14. Sonstiges 

Hierzu lädt die Freiwillige Feuerwehr Jagstzell 
alle aktiven Feuerwehrmänner, Kameraden der 
Altersabteilung sowie ehemalige Feuerwehr-
kameraden und die Jugendfeuerwehr ein.
Anzug: Uniform

Der Feuerwehrausschuss

Die Freiwillige Feuerwehr Jagstzell rät in der 
Weihnachtszeit zu besonderer Aufmerksam-
keit und Vorsicht beim Umgang mit Kerzen 
auf Adventskränzen, -gestecken und Weih-
nachtsbäumen. Sie bittet um Beachtung der 
folgenden Tipps:
• Adventskranz oder -gesteck stets auf eine 

feuerfeste Unterlage stellen und Kerzenhalter 
aus feuerfestem Material verwenden.

• Kerzen niemals in der Nähe von Vorhängen 
oder anderen brennbaren Materialien auf-
stellen und entzünden.

• Brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen, 
auch beim kurzfristigen Verlassen des Zim-
mers löschen. Kerzen immer von „hinten nach 
vorne“ anbrennen, von „vorne nach hinten“ 
löschen und nie über brennende Kerzen grei-
fen.

• Abgebrannte Kerzen rechtzeitig auswechseln.
• Streichhölzer und Feuerzeuge an einem vor 

Kindern sicheren Ort aufbewahren.
• Kinder sollten nur unter Anleitung von Er-

wachsenen mit Streichholz und Feuerzeug 
umgehen.

Jugendfeuerwehr
Einladung zur ordentlichen Hauptversamm-
lung der Jugendfeuerwehr Jagstzell am Sams-
tag, 30.11.2019 um 17.30 Uhr im Floriansaal 
des Feuerwehrhauses.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht des Jugendwart
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kassier
5. Grußworte
6. Entlastung
7. Verabschiedung / Aufnahme in die JF
8. Wahlen
9. Sonstiges
Hierzu lädt die Jugendfeuerwehr Jagstzell alle 
Jugendfeuerwehr-Mitglieder ein. Um vollzäh-
lige Teilnahme wird gebeten.
Anzugsordnung: Uniform 

Schulnachrichten

Grundschule Jagstzell

Weihnachtspäckchen
2019
Die Grundschule Jagstzell 

möchte in Zusammenarbeit mit „Round Table 
Ellwangen“ das Projekt „Weihnachtspäckchen“ 
in diesem Jahr mit vielen liebevoll gepackten 
Geschenken unterstützen. 
Ziel des Projekts ist es, benachteiligten Kindern 
in Europa ihre oft einzige Weihnachtsüberra-
schung zu bescheren. 
Hierfür benötigen wir Ihre Hilfe und würden uns 
freuen, wenn Sie sich an der vorweihnachtli-
chen Aktion beteiligen. Sie und Ihre Kinder 
können ein Weihnachtspäckchen zusammen-
stellen, welches dann in einem vom Round Tab-
le Ellwangen organisierten Transport nach Ru-
mänien gebracht wird.
Bitte geben Sie die Weihnachtspäckchen bis Mitt-
woch, den 4. Dezember 2019 an der Schule ab.

Hinweis für die Päckchen: 
Wer bekommt die Päckchen genau?
Unsere Weihnachtspäckchen gehen an ein Kin-
derheim für körperlich und geistig behinderte 
Kinder in Oradea (Rumänien). 

Wie soll das Päckchen aussehen?
Am besten verpacken Sie das Geschenk in einer 
Schachtel (Schuhkarton o. Ä.) und packen dieses 
weihnachtlich ein.

Wichtig: Bitte schreiben Sie den Inhalt auf 
das Päckchen. 
Was darf in das Päckchen?
Alles, worüber sich Kinder freuen. Spielsachen 
(neu oder gebraucht), Mal- und Schreibutensi-
lien, sowie Süßigkeiten. Achten Sie jedoch bitte 
darauf, keine leicht verderblichen Lebensmittel 
in das Paket zu geben. 
Wir freuen uns auf viele Weihnachtsüberra-
schungen und wünschen Ihnen und Ihrer Fami-
lie eine schöne und besinnliche Vorweihnachts-
zeit. 

Aus dem
Gemeinderat

Pressebericht 
über die öffentliche Sitzung des GR 
am 18.11.2019

§ 1
Eröffnung und Begrüßung

Bürgermeister Müller begrüßt die anwesenden 
Gemeinderäte, die Vertreter der Presse und die 
anwesenden Bürger.
Zwei GR fehlen entschuldigt.
Er stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen 
wurde und der GR beschlussfähig ist.
Bezüglich der Tagesordnung nimmt er keine 
Ergänzungen vor.
Ein Widerspruch zur Tagesordnung erhebt sich 
aus der Mitte des Gemeinderates nicht.

§ 2
Breitbandausbau „Weiße Flecken“

auf dem Gebiet der Gemeinde Jagstzell
Vorstellung der sog. „weißen Flecken“ und 
der zu deren Erschließung ermittelten Kosten
Vorstellung der geplanten weiteren Vorge-
hensweise
Zustimmung und Auftrag zur Stellung eines 
Zuschussantrags nach der VwV Breitbandför-
derung – Bund und der VwV Breitbandmit-
finanzierung – Land
BM Müller begrüßt zu diesem Tagesordnungs-
punkt Herrn Werner Riek, Breitbandkoordinator 
des Ostalbkreises sowie Stefan Powolny, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Ellwangen. Bei 
beiden bedankt er sich für die sehr gute bera-
tende Begleitung des Prozesses im Vorantrags-
verfahren. Ausgehend von der Information über 
die richtige Vorgehensweise bis hin zur Ermitt-
lung der weißen Flecken und der Kosten für 
deren Erschließung.
Die Gemeindeverwaltung hat für die notwendi-
gen Ingenieurleistungen im Vorantragsverfah-
ren für die neue Förderrichtlinien (Leistungs-
phasen 1 - 3 nach HOAI) die pauschalen 
Fördermittel des Bundes in Höhe von 50.000 € 
beantragt. Eine Bewilligung liegt bislang noch 
nicht vor.
Mit den Ingenieurleistungen im Vorantragsver-
fahren wurden die Stadtwerke Ellwangen (SWE) 
beauftragt. Unterstützt wurde die Gemeindever-
waltung durch den Breitbandkoordinator des 
Landratsamtes Ostalbkreis (BBLK), Werner Riek, 
und die Mitarbeiter des Breitbandkompetenz-
zentrums des Ostalbkreises sowie dem Ge-
schäftsbereich Vermessung und Geoinformation.
Die weißen Flecken wurden vorab definiert und 
auf dieser Kartengrundlage wurde vom 28.08. 
bis 28.10.2019 ein Markterkundungsverfahren 
durchgeführt.
Nur die Telekom hat mit Schreiben vom 
25.10.2019 eine Ausbauverpflichtung für insge-
samt 4 Kabelverzweigerkästen (KVZ) (KVZ A0 - 
Schulstr. 12, KVZ – A14 -Schulstr. 29, KVZ A 15 
- Knausbergstr. 31, KVZ A17 - Mühlstr. 1) im Nah-
bereich um die Vermittlungsstelle abgegeben.
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Die weißen Flecken wurden daraufhin noch ein-
mal kartenmäßig neu abgegrenzt. Aufgrund 
dieser Abgrenzung wurden die Kosten für die 
FTTB-Erschließung geschätzt.
Die jetzt vorliegenden Kosten beinhalten Tief-
bau, Kabelverlegung, Kabeleinzug und den 
Hausanschluss inklusive APL (Abschluss Punkt 
Linie) sowie die notwendigen Dokumentations-
leistungen.

BM Müller bedauert, dass sämtliche Planungen, 
die die Gemeinde in dieser Angelegenheit schon 
gemacht hat, bis hin zum Gemeinderatsbe-
schluss im Jahr 2017 über die abschnittsweise 
Umsetzung der Erschließung des gesamten 
Gemeindegebietes mit der jetzt erfolgten Än-
derung der Förderbedingungen des Bundes und 
des Landes Makulatur sind. In diese Planungen 
sind schon sehr viel Verwaltungsaufwand und 
vor allem auch enorme Planungskosten geflos-
sen.
Makulatur sind die Planungen deshalb, weil der 
Bund mit seiner neuen Förderrichtlinie für jede 
Gemeinde die Stellung von nur eines Förder-
antrages fürs gesamte Gemeindegebiet zulässt.
Von dem her mussten zunächst von den mit der 
Planung beauftragten Stadtwerken Ellwangen 
sämtliche weißen Flecken, d. h. Gebäude, an 
denen derzeit weniger als 30 Mbit/s Bandbreite 
für das Internet zur Verfügung stehen, ermittelt 
werden. Auf der Grundlage dieser Ermittlung 
wurde ein Markterkundungsverfahren durch-
geführt. Das erneute Markterkundungsverfah-
ren ist notwendig, weil die Gemeinde nur für 
solche Bereiche bezüglich des Breitbandausbaus 
gefördert wird, in denen Marktversagen fest-
gestellt wird. Lediglich im Bereich des Haupt-
verteilers der Telekom im Zuge dieses Markt-
erkundungsverfahrens in der Schulstraße hat 
die Telekom eine verbindliche Ausbauerklärung 
für die nächsten drei Jahre abgegeben. Sie will 
dort lediglich die Kabelverzweigerkästen (KVZ) 
erschließen. Von dort aus stehen dann Band-
breiten bis zu 50 MBit pro Sekunde zur Verfü-
gung. Eine weitergehendere Ausbauverpflich-
tung gab die Telekom nicht ab. D. h. die Telekom 
hat sich nicht verpflichtet, die Gebäude mit 
Glasfaser zu versorgen (FTTB). Diese Erschlie-
ßung wird dann auch im nächsten Schritt Auf-
gabe der Gemeinde werden: die sogenannten 
„grauen Flecken“ (mit zwar mehr als 30 Mbit/s 
Bandbreite aber mit nur einem Anbieter) bis ins 
Haus mit Glasfaserkabel zu versorgen (FTTB).

Zusammengefasst stellt BM Müller ein Markt-
versagen für die 30 Jagstzeller Ortsteile und 
Wohnplätze auf der gesamten Linie fest. Für 
dieses Marktversagen haben die Bundes- und 
Landesregierung den Ausbau von breitbandigem 
Internet versprochen. Die Gemeinden müssen 
dieses Versprechen jetzt einlösen.

Herr Riek erläutert den aktuellen Ausbauzu-
stand vom Backbone des Ostalbkreises. Der 
Backbone ist das Rückgrat der Versorgung, an 
den die Gemeinden ihre Ortsnetze anschließen 
können. Für Jagstzell sieht es sehr gut aus mit 
bestehenden Anschlussmöglichkeiten im 
Hauptort und in Dankoltsweiler. Die Zuführung 

an die verbleibenden 28 Ortsteile und Wohn-
plätze sowie die Hausanschlüsse werden jetzt 
zur ausschließlichen Aufgabe der Gemeinde. 
Das Ziel der Bundesregierung ist, jedes Gebäude 
mit einem sogenannten Gigabit-Anschluss zu 
versehen. Das ist erklärtes politisches Ziel bis 
zum Jahr 2025. Aus diesem Grund wird vom 
Bund in Zusammenarbeit mit dem Land eine 
90-prozentige Förderung in Aussicht gestellt. 
Allerdings sind nicht alle Kosten förderfähig und 
gegebenenfalls erzielte Einnahmen zum Beispiel 
durch die Verpachtung von Glasfaserkabel an 
einen späteren Betreiber oder Kostenersätze 
durch Hausanschlussnehmer werden bei einer 
Förderung abgezogen. Insgesamt kann - wenn 
alles gut läuft mit zwischen 75 und 85 % För-
derung gerechnet werden.
Eine Versorgung mit Funklösungen schließt er 
für Jagstzell aus, weil dies aufgrund der Topo-
grafie nicht gelingen wird. Auch darauf zu 
warten, dass das Mobilfunknetz ausgebaut wird 
und die Bürger über Mobilfunk entsprechende 
Übertragungsraten erhalten könnten, empfiehlt 
er nicht. Das Mobilfunknetz ist nicht zukunfts-
fähig bezüglich der zu erwartenden zu über-
tragenden Datenmengen.
Zum Hauptort führt er aus, dass dieser grund-
sätzlich gut erschlossen sei, dass es aber auch 
hier noch einige weiße Flecken gibt.
Er rät dem GR, die jetzt gebotene Chance zu 
nutzen und für das gesamte Gemeindegebiet 
den einmaligen Antrag auf Förderung der Er-
schließung der weißen Flecken zu stellen. Be-
züglich der Kosten führt er auf, dass aufgrund 
der kürzlichen exorbitanten Kostensteigerungen 
bei Tiefbaumaßnahmen der Ansatz von 8,4 
Millionen € für die rund 350 Hausanschlüsse in 
den weißen Flecken realistisch ist.
Darüber hinaus rät er immer dann auch Leer-
rohre mit zu verlegen, wenn dies aufgrund von 
ohnehin stattfindenden Sanierung oder Er-
schließungsmaßnahmen möglich ist.
Auf Nachfrage eines GR, ob jetzt definierte 
weiße Flecken bei der tatsächlichen Breitband-
erschließung auch weggelassen werden könn-
ten führt BM Müller aus, dass es ein zweistufi-
ges Verfahren gibt. In der ersten Stufe soll für 
alle weißen Flecken ein Zuschussantrag auf-
grund einer Kostenschätzung gestellt werden. 
Auf dieser Grundlage ergeht ein Vorabbescheid 
auf Bundesmittel. Sodann kann die Gemeinde 
die Leistung zur Durchplanung der gesamten 
Erschließung vergeben mit dem Ziel der Er-
stellung eines detaillierten Leistungsverzeich-
nisses. Dieses Leistungsverzeichnis wird mit 
dem GR im Detail noch abgestimmt. Diesem 
obliegt schließlich die Entscheidung, welche 
Ortsteile und Wohnplätze tatsächlich mit wel-
cher Technik und in welchen Bauabschnitten 
angeschlossen werden. Im ersten Antragsschritt 
soll deshalb möglichst jeder weiße Fleck ent-
halten sein.
Auch Herr Riek weist besonders darauf hin, dass 
Nachträge nicht mehr gefördert werden. Aus 
diesem Grund muss das Leistungsverzeichnis, 
das für die tatsächliche Bauleistung erstellt 
wird, ganz exakt und detailliert sein.

Zur Kostenschätzung führt Herr Powolny, SWE, 
aus, dass die Mitarbeiter sehr gewissenhaft die 
tatsächlichen Verhältnisse bereits aufgenom-
men haben und aufgrund der Aufnahme von 
Längen, Bach- und Flussquerungen, den Be-
stand an versiegelten und nicht versiegelten 
Flächen jetzt diese detaillierte Kostenschätzung 
herauskam. Darüber hinaus sind die tatsächli-
chen Kosten für die Hausanschlüsse, so wie sie 
zuletzt in Dankoltsweiler bei den FTTB-An-
schlüssen abgerechnet wurden, in einem Mit-
telwert berücksichtigt worden.

Auf Nachfrage eines GR, ob die Hausanschlüsse 
bei der Bundesförderung auch förderfähig sind, 
teilt Herr Riek mit, dass diese ebenfalls mit  
90 % der förderfähigen Kosten förderfähig sind. 
Er empfiehlt deshalb ausdrücklich der Gemein-
de auf die Erhebung von Kostenbeteiligungen 
von den privaten Anschlussnehmern zu ver-
zichten. Diese Einnahmen müsste sich sonst die 
Gemeinde zuschussmindernd anrechnen lassen.
Das Ziel sei ganz klar die 100-prozentige Er-
schließung aller Gebäude mit FTTB. Dieses kann 
ohne die Erhebung von Kostenersätzen von den 
privaten eher erreicht werden. BM Müller wird 
deshalb dem GR empfehlen, auf die Erhebung 
von Kostenersätzen für die im Zuge der Bundes-
förderung erschlossenen Grundstücke zu ver-
zichten.

Auf Nachfrage, ob der Ostalbkreis auf dem Ge-
biet der Gemeinde Jagstzell weitere Backbone-
Trassen ausbaut, antwortet Herr Riek, dass dies 
nicht der Fall sein wird. Alle Zuleitungen zu den 
Ortsteilen und Wohnplätzen werden hier als 
Ortsnetz betrachtet. Dies liegt in alleiniger Zu-
ständigkeit der Gemeinde. Hier ist die klare 
Trennung zwischen Backbone = Ostalbkreis und 
Ortsnetz = Gemeinde einzuhalten.

Ergänzend geht Herr Riek auch noch auf die 
Mobilfunkabdeckung in Jagstzell ein. Er be-
richtet davon, dass der Ostalbkreis eine Feld-
karte erstellt hat mit Netzabdeckung durch 
Mobilfunkbetreiber. Er stellt fest, dass hier in 
Jagstzell große Lücken bestehen. Die genaue 
Karte kann unter www.feldkarte.de abgerufen 
werden.

Auf Nachfrage geht Herr Riek noch auf die 
Differenzierung weiße, graue und schwarze Fle-
cken ein.

Auf Nachfrage eines GR teilt Herr Riek mit, dass 
der Betreiber für das von der Gemeinde zu bau-
ende Netz bereits schon feststeht. Die NetCom 
hat für insgesamt 15 Jahre alle erstellten und 
noch zu erstellenden Netze von Gemeinden 
angepachtet und sorgt für deren Betrieb. D. h. 
der Endkunde kann einen Datenvertrag mit der 
NetCom abschließen. Zwei dieser Jahre sind 
schon vorbei d. h. für die nächsten 13 Jahre ist 
der Betreiber sichergestellt.
Ausblickend ist es so, dass die fertigen Netze 
einen entsprechenden Marktwert haben. Der 
Bund rechnet damit, dass nach dem Ablauf 
dieser ersten Pachtphase die Gemeinden ihr 



29. November 2019  l  Nummer 48  l  Seite 7

Netz ausschreiben und zum Verkauf anbieten 
können. Bei entsprechender Netzabdeckung 
wäre es für einen privaten Netzbetreiber inte-
ressant, der Gemeinde dieses Netz abzukaufen. 
Ob die Gemeinde diese Option nutzt oder ob sie 
entweder selbst oder im Verbund mit anderen 
Gemeinden den Netzbetrieb noch ein weiteres 
Mal ausschreibt bleibt abzuwarten.

Auf Nachfrage eines GR teilt Herr Riek mit, dass 
der Netzbetreiber, d. h. derzeit die NetCom für 
jeden Anbieter einen ungehinderten Zugang 
bereitstellen muss (sog. „open access“). Die 
Frage, ob überhaupt ein anderer Anbieter über 
das von der NetCom angepachtete Netz End-
kunden versorgen will, ist eine andere. Auf 
Nachfrage hat die Telekom mitgeteilt, dass dies 
im Versorgungsgebiet der NetCom derzeit nicht 
angedacht ist: es müssen eine bestimmte An-
zahl von Endkunden erreichbar sein. Die Hürden 
von der Telekom sind hier ziemlich hoch. Ande-
re Anbieter wie zum Beispiel 1+1 oder Vodafo-
ne könnten andere, niedrigere Hürden haben. 
Ihm ist derzeit noch nicht bekannt, dass sich ein 
anderer Anbieter um Netzzugang bei der Net-
Com zur Versorgung von Endkunden beworben 
hat.

Auf Nachfrage eines GR teilt Herr Riek mit, dass 
für jedes Grundstück ein FTTB-Anschluss vor-
gesehen ist und auf Wunsch auch das Gebäude 
damit erschlossen wird.

Auf Nachfrage teilt BM Müller mit, dass beim 
jetzt vorliegenden Entwurf des Förderantrags 
davon ausgegangen wird, dass die Gemeinde 
Jagstzell die sogenannten weißen Flecken zu 
100 % selbst und über eigene Leitungstrassen 
erschließt. Es wurde aber bereits zu den Nach-
bargemeinden Kontakt aufgenommen, ob nicht 
von dort aus eine kostengünstigere Erschlie-
ßung durchgeführt werden könnte. Die Gesprä-
che sind aber noch nicht abschließend geführt. 
Bezüglich der endgültigen Planung und der Er-
stellung des endgültigen Leistungsverzeichnis-
ses zum Ausbau müssen diese Fragen aber jetzt 
im Nachgang zur Antragstellung beantwortet 
werden und die Ergebnisse in diese Planung mit 
einfließen. Trotz der hohen Förderung ist die 
Gemeinde zwingend darauf angewiesen, sich 
bietende Synergien zu nutzen. Dies wirkt sich 
schlussendlich auch auf die tatsächliche Höhe 
des Eigenanteils aus. Herr Riek bestätigt, dass 
auch er als Breitbandkoordinator mit seinem 
Haller Kollegen im Gespräch ist. Die Überlegun-
gen insbesondere im Landkreis Schwäbisch Hall 
sind aber noch nicht so weit wie die im Ostalb-
kreis. Trotz allem Streben nach der Nutzung von 
möglichen Synergien darf die Planung und Ab-
stimmung nicht überfrachtet werden. BM Mül-
ler plädiert dazu, sich auf den Breitbandausbau 
zu konzentrieren. Auch Herr Riek gab zu beden-
ken, dass Synergien immer maßvoll betrachtet 
werden sollten: keine Kanalauswechslung we-
gen Breitbandverlegung. Breitbandverlegung 
wenn Kanalauswechslung. Dem stimmte der 
Gemeinderat dem Grunde nach auch zu.

Auf die Nachfrage, welche Rechte und Pflichten 
die Gemeinde als Eigentümer des Netzes hat 
teilt Herr Riek mit, dass diese Pflichten mit dem 
jetzt ausgehandelten Betreibervertrag zunächst 
auf den Netzbetreiber übertragen sind.

Auf Nachfrage teilt Herr Riek mit, dass es nicht 
zwingend immer kabelgebundene Verbundver-
bindungen zwischen den Ortsteilen sein müs-
sen. Die mögliche Richtfunklösung eignet sich 
aber nur unter ganz strengen und limitierten 
Voraussetzungen. Diese erkennt er aufgrund der 
Topografie und Bewaldung der Jagstzeller Ge-
markung als nicht gegeben an. Darüber hinaus 
ist man bei den Funkverbindungen bei der erst-
maligen Herstellung auf eine bestimmte Band-
breite limitiert. Bei gewünschter höherer Band-
breite müssen dann wieder andere Geräte 
gekauft werden.

Kämmerer Förstner erläutert die Finanzierung 
im Detail entsprechend der Sitzungsvorlage. Er 
unterstreicht, dass die Finanzierung des Eigen-
anteils für die Gemeinde „einen ordentlichen 
Brocken“ darstellt. Ein Abstimmungsgespräch 
betreffend der Finanzplanung ist mit der Kom-
munalaufsicht erfolgt. Der Haushaltsplan 2020 
und die mittelfristige Finanzplanung wären so 
wie auch zu einem späteren Tagesordnungs-
punkt vorgeschlagen, genehmigungsfähig.

Geplante weitere Vorgehensweise:
19.11.2019: Antragstellung auf der Grundlage 
des vorliegenden Entwurfs
19.11.2019 bis 31.03.2020: Definition des Er-
schließungsbereiches/Ermittlung der für die Er-
stellung eines Leistungsverzeichnisses erforder-
lichen Grundlagen
dazu:
19.11.2019 bis 31.01.2020: Abstimmung mit 
Nachbargemeinden Frankenhardt, Stimpfach, 
Fichtenau über evtl. gemeinsame Erschließun-
gen gemeindegrenzüberschreitend
19.11.2019 bis 31.01.2020: Ermittlung zur Nut-
zung möglicher Synergien (vorhandene Leer-
rohre der Gemeinde, anderer Leitungsträger wie 
z. B. Jagstgruppe ...).
ggf. 16.12.2019 GRS - Beratung und Entschei-
dung über die Ausschreibung der Erschließungs-
leistung über
a) einen Generalunternehmer oder
b) im klassischen Verfahren mit Ausschreibung 

Planungsleistung und danach Ausschreibung 
Bauleistung inklusive Herstellung des be-
triebsfähigen Netzes.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig:
1.  Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, 

den Förderantrag „Bundesförderung wei-
ße Flecken“ fristgerecht zu stellen.

2. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, 
das Projekt „Breitbandförderung Bund“ in 
den Jahren 2020 ff. umzusetzen und in den 
einzelnen Haushaltsplänen zu finanzieren.

3.  Regelung Hausanschlüsse: für die im Rah-
men der Kombination Bundes und Landes-
förderung erschlossenen Grundstücke 
werden keine Kostenersätze für Hausan-
schluss erhoben. Für alle anderen gelten 
die beschlossenen Regelungen.

§ 3
Bürgerfragestunde

3.1 Breitbandausbau:
 Nutzung von Synergien mit anderen
 Leistungsträgern
 Ein Bürger erkundigt sich, ob an die Nut-

zung von Synergien beim Breitbandausbau 
gedacht wird.

 BM Müller teilt mit, dass die Gemeindever-
waltung und auch der GR daran denken. 
Diesbezüglich besteht bereits ein Kontakt 
mit einem der großen Versorgungsunter-
nehmen in der Region.

3.2 Breitbandausbau:
 Verlegung zusätzlicher Leerrohre
 Ein Bürger erkundigt sich danach, ob im 

Zuge der Breitbanderschließung zusätzli-
che Leerrohre durch die Gemeinde mit ver-
legt werden.

 BM Müller verweist auf die sehr strengen 
Regelungen zum geförderten Breitband-
ausbau. Mit den beratenden Büros ist zu 
klären, ob und inwieweit zusätzliche Leer-
rohre und wenn dann für was verlegt werden 
können, ohne dass der Leitungsträger sich an 
den Kosten entsprechend zu beteiligen hat.

 Die Leitungsverlegungen ist strengen Do-
kumentationspflichten unterworfen und 
die Gemeinde erhält erst dann die bewil-
ligte Förderung, wenn die Bestandspläne 
schnittstellengerecht aufbereitet sind und 
in die dafür vorbereiteten Andockstationen 
auf Bundesebene eins zu eins hineinpassen.

 Es gibt eine automatisierte Auszahlungs-
abwicklung. Erst wenn alles passt werden 
auch die bewilligten Zuschüsse bei Bedarf 
abschlagsweise und dann bei der Schluss-
auszahlung ausbezahlt.

 Genaue Angaben zum geplanten Leerrohr-
verbund kann BM in der heutigen Sitzung 
noch nicht machen.

§ 4
Bekanntgabe von Beschlüssen

Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen 
wurden nicht bekannt gegeben.

§ 5
Bericht des Bürgermeisters

Kein Anfall
§ 6

Beschaffung eines Mobilbaggers für den 
Gemeindebauhof (Kauf oder Leasing) 

Wunschgemäß hat die Gemeindeverwaltung 
noch einmal Kontakt mit dem anderen Bieter 
aufgenommen, um ihm auch noch die Möglich-
keit einzuräumen, ein weiteres Angebot zu 
unterbreiten.
Mit E-Mail vom 06.08.2019 hat dieser Bieter 
mitgeteilt, dass er den Mobilbagger incl. Anbau-
geräte zum Gesamtpreis in Höhe von 184.000 
EUR (brutto) anbietet.
Angeboten sind:
• Fahrzeug: JCB JS110W Hydradig
• Zubehör: VarioLöffel Holp TYP VL.112.400
• Astschere Green Tec HX 230
• Mulcher Berti DK 68
 BERTI Forstmulchgerät RA/SB 115
• Holp ROTOTOP RT.121
 „Sandwich-Lösung“ Rototop 121.100
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Finanzierung nach HH-Plan 2019/
Kostenstelle: 112500.
Kostenträger: 11250000.
Investitionsnummer: I-1125-001
„Bauhof - bewegliche Sachen des 
Anlagevermögens“
Planansatz: 139.000 EUR

Der Planansatz orientiert sich am Angebot der 
Maschine + 2 Anbaugeräte, das zum Zeitpunkt 
der Haushaltsplanaufstellung vorlag.

Die Verwaltung empfiehlt die Beschaffung auch 
gleich der weiteren Anbaugeräte. Deckung des 
Mehrbetrags ist über Gewerbesteuermehrein-
nahmen (ca. 100.000 EUR) möglich.

Der Gemeinderat beschließt
mit 5 Ja-Stimmen, 
5 Nein-Stimmen und 
1 Enthaltung:

Der Antrag ist damit abgelehnt.

§ 7
Gutachterausschuss

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Erstattung 
von Gutachten durch den Gutachterausschuss 
(Gutachterausschussgebührensatzung) vom 
02.09.1991

Der GR hat am 03.06.2019 beschlossen:
1. Der GR stimmt der Vereinbarung über die 

Bildung und Erfüllung der Aufgaben des 
Gemeinsamen Gutachterausschusses „Nörd-
licher Ostalbkreis“ zu und beauftragt BM 
Müller mit deren Unterzeichnung.

2. Als Gutachter in den Gemeinsamen Gut-
achterausschusses „Nördlicher Ostalbkreis“ 
wird Herr Sebastian Haas entsandt.

3. Der GR beschließt die Erstreckungssatzung 

Der Vertrag über die Bildung und Erfüllung der 
Aufgaben des Gemeinsamen Gutachteraus-
schusses „Nördlicher Ostalbkreis“ zwischen der 
Stadt Ellwangen und den Gemeinden Adel-
mannsfelden, Ellenberg, Jagstzell, Neuler, Rai-
nau, Rosenberg, Stödtlen, Tannhausen, Unter-
schneidheim und Wört wurde am 30.07.2019 
unterzeichnet und vom RP am 30.09.2019 ge-
nehmigt.

Der Vertrag wurde öffentlich bekanntgemacht.
Der Gutachterausschuss nördlicher Virngrund 
wird zum 01.01.2020 seine Tätigkeit aufnehmen.
Aus diesem Grund bedarf es zum einen in Jagst-
zell keines eigenen Gutachterausschusses mehr 
und infolgedessen auch keiner eigenen Gut-
achterausschussgebührensatzung.

Die Gutachterausschussgebührensatzung der 
Stadt Ellwangen erstreckt sich auch auf das 
Gebiet der Gemeinde Jagstzell.

Für die noch bis März 2020 bestellten Gutachter 
wird die Bestellung zum 31.12.2019 wieder 
zurückgenommen.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
die in der Sitzungsvorlage
beigefügte Satzung.

§ 8
Baugebiet Lindenmahd II,

2. Bauabschnitt + geregelte Zisternen

Derzeit laufen intensive Gespräche mit Interes-
senten für die Bauplätze im zweiten Bauab-
schnitt.
Dabei wurde auch die Frage gestellt, ob es noch 
notwendig ist, wie im Bebauungsplan vorge-
schrieben, geregelte Zisternen einzubauen.
Die Interessenten verweisen darauf, dass die 
Gemeinde doch jetzt das neue Regenrückhalte-
becken unterhalb der Rechenberger Straße/Ein-
mündung Bergstraße gebaut hat.
IB Grimm hat dazu folgende Einschätzung ab-
gegeben: „...die Interessenten haben in diesem 
Fall Recht. Das Regenrückhaltebecken ist was-
serwirtschaftlich so groß dimensioniert, dass 
keine Zisternen für die privaten Bauherren zur 
Regenwasserrückhaltung notwendig werden. Im 
BPlan von 1997 ist dies zwar für den 2. BA noch 
so vermerkt, wasserwirtschaftlich ist dies aber 
nach Abstimmung mit Herrn Ziegler nicht er-
forderlich. Bei der Entwässerungsplanung stell-
te sich zudem heraus, dass durch das stark ab-
fallende Gelände ein „Leerlaufen“ der Zisternen 
nur bei einem sehr tiefen Regenwasserkanal 
möglich wäre. Der Schmutzwasserkanal müsste 
dann noch tiefer liegen, was im Ergebnis zu 
weiteren Kosten führen würde. Das Becken an 
der Jagst war demgegenüber einfacher/billiger 
größer herzustellen als die Kanäle im ganzen 
Baugebiet tiefer zu legen. (Hinweis: bei Linden-
mahd III ist es etwas anders, da die Kanäle aus-
schließlich senkrecht zur Hangneigung verlau-
fen und das Becken aufwendiger herzustellen 
ist. Hier müssen Zisternen von den privaten 
Bauherren hergestellt werden).“
Eine Abstimmung mit dem Kreisbauamt bzgl. 
evtl. notwendiger Befreiungen wurde durch-
geführt:
Ein GR hat eine Verständnisfrage zu geregelten 
Zisternen. BM Müller führt aus, dass je 100 m2 
versiegelte Fläche eine Rückhaltung mit zwei 
Kubik durch den Grundstückseigentümer herzu-
stellen wäre. Diesen Rückhalteraum kann der 
Grundstückseigentümer aber nicht nutzen, weil 
es konstruktionsbedingt und zeitverzögert ab-
gewirtschaftet wird. Wenn er Brauchwasser 
nutzen möchte müsste er eine größere Zisterne 
bauen mit einem nicht abzuwirtschaftenden 
Teil und einem abzuwirtschaftenden Teil.
Auf Nachfrage eines GR führt BM Müller aus, 
dass geplant ist, den Bebauungsplan entspre-
chend zu ändern. Damit in der Übergangszeit 
die Grundstückseigentümer Rechtssicherheit 
haben, wird er die vorgeschlagene Regelung 
dann den Grundstückseigentümern schriftlich 
mit an die Hand geben.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Lindenmahd II wird festgelegt, dass die Ge-
meinde auf die im Bebauungsplan vorge-
schriebenen geregelten Zisternen verzichtet.
Die Gemeinde hat mit dem Bau eines zusätz-
lichen Regenrückhaltebeckens dafür bereits 
ausreichend vorgesorgt. Damit ist sicherge-
stellt, dass aus dem Baugebiet der Vorfluter 
nicht mehr als aus dem Gebiet in seinem ur-

sprünglichen Zustand beaufschlagt wird. Dies 
entlastet die Bauherren erheblich von Kosten, 
die in diesem Zusammenhang sonst entstehen 
würden.
Von der Vorgehensweise her müssen die Bau-
herren im Bauantragsverfahren keinen ge-
sonderten Befreiungsantrag hierfür stellen.
Im ohnehin notwendigen Hausanschlussan-
trag sind die üblichen Unterlagen beizufügen.

§ 9
Haushaltsplan 2020 – Investitionshaushalt

Vorberatung
BM Müller führt in das Thema ein, indem er 
darauf verweist, dass die zwei großen Investiti-
onsbereiche im geplanten Haushalt 2020 das 
Sanierungsgebiet und der Breitbandausbau 
sind. Darüber hinaus noch kleinere Investitions-
beträge.
Kämmerer Förstner geht ausführlich auf das 
vorgeschlagene Investitionsprogramm ein.
Ein GR schlägt vor, für die Kanalsanierung auch 
in den Jahren 2020 und 2021 einen entspre-
chenden Betrag vorzusehen. Dazu schlägt Herr 
Förstner vor, den bislang noch nicht in Anspruch 
genommenen Planansatz aus dem Jahr 2019 als 
Ausgaberest nach 2020 zu übertragen. Diesen 
Vorschlag schließt sich BM Müller an und er-
gänzt, dass dann bei den Haushaltsplanbera-
tungen für 2021 geprüft werden sollte, wie viel 
noch aus dem Planansatz 2019 vorhanden ist. 
Bei Bedarf kann dann für 2021 ein entsprechen-
der Ansatz in den Haushaltsplan eingestellt 
werden. Dieser Vorgehensweise stimmt auch der 
GR mehrheitlich zu.
Ein GR schlägt vor, einen Planansatz für den 
Austausch der Straßenbeleuchtung im unteren 
Teil der Hauptstraße (im Sanierungsgebiet) 
vorzusehen. Kämmerer Förstner teilt mit, dass 
aus Vorjahren kein entsprechender Planansatz 
vorhanden ist. Dieser Ansatz müsste neu auf-
genommen werden. Als Orientierungswert sol-
len 2000 € für 15 Lampen = 30.000 € an Aus-
gaben und 18.000 € als Einnahmen aus dem 
Sanierungsgebiet eingeplant werden. Die Ge-
meindeverwaltung wird damit beauftragt, dies 
beim Sanierungsberater abzuklären und zu 
schauen, ob dann dieser Betrag insbesondere 
mit Blick auf die Kreditaufnahme noch darstell-
bar ist.
Ein GR regt an, für die Treppenanlage „Fußweg 
zum Knausberg“ künftig einen Planansatz vor-
zusehen.
Dies wird auf die Merkpostenliste unterhalb der 
Tabelle aufgenommen.
Auf Nachfrage eines GR führt Herr Förstner aus, 
dass bezüglich der Bauplatzverkäufe die Ge-
meindeverwaltung eher einen konservativen 
Ansatz gewählt hat. Der Planansatz für 2020 
orientiert sich nach den tatsächlichen verbind-
lichen Reservierungen. Der Planansatz für 2021 
orientiert sich an sehr vorsichtigen Schätzun-
gen.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
Dem Entwurf des Investitionsprogramms 
2020 und der mittelfristigen Finanzplanung 
der Haushaltsjahre 2021 ff. mit den bespro-
chenen Ergänzungen wird zugestimmt.
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§ 10
Annahme von Spenden

BM Müller führt aus, dass von Privat der Ge-
meinde mehrere zwar gebrauchte aber noch 
sehr gut erhaltene Schreibtische und große 
stabile Schränke überlassen wurden.
Diese fanden schon Eingang in den Gemeinde-
bauhof, in die Kläranlage Jagstzell und könnten 
auch für die Ausstattung von Büroräumen im 
Interimsrathaus genutzt werden.
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
Die Sachspende wird angenommen.

§ 11
Gemeinde Rosenberg: Verfahren zur 

Aufstellung des Bebauungsplans
„Bergstraße West - 3. Erweiterung“ 

(beschleunigtes Verfahren nach § 13 b BauGB)
- Anhörung der Gemeinde Jagstzell nach § 4 
Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
Der Gemeinderat 
- stellt fest, dass keine gemeindlichen Pla-

nungen im Planbereich der Gemeinde Ro-
senberg berührt sind.

- erhebt keine Einwendungen und erteilt 
keine Hinweise zur vorgelegten Planung

- erbittet weitere Beteiligung am Verfahren.

§ 12
Verschiedenes, Bekanntgaben

kein Anfall

§ 13
Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates
kein Anfall

§ 14
Frageviertelstunde

kein Anfall

Crailsheim + Dinkelsbühl + Ellwangen

Magisches Dreieck

Weihnachtsmarkt Dinkelsbühl
vom 28. November 
bis 22. Dezember 2019
Näheres unter www.dinkelsbuehl.de.

Weihnachtsmarkt in Ellwangen
Der Weihnachtsmarkt in Ellwangen findet am
• Freitag, 06. Dezember 
 von 14.00 Uhr – 21.00 Uhr, 
• Samstag, 07. Dezember 
 von 11.00 Uhr – 22.00 Uhr und am
• Sonntag, 08. Dezember 
 von 11.00 Uhr – 18.00 Uhr 
in der Innenstadt statt.

Notdienste

Rettungsdienst - Notfallrettung/Notarzt
Feuerwehr (lebensbedrohliche Notfälle) 112

Kinderärztlicher Notfalldienst 0180/6071711 

HNO-ärztlicher Notfalldienst 0180/5003656
(Gemeinde Lorch) 

Notfallpraxis Aalen am Ostalbklinikum
Öffnungszeiten:
Mittwoch 13.00 bis 22.00 Uhr
Freitag 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen an der Virngrundklinik
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Mobiler Bereitschaftsdienst Aalen-Ellwan-
gen-Härtsfeld-Ries („Altkreis Aalen“)
Brauchen Sie Hilfe außerhalb der Öffnungszei-
ten der Notfallpraxen oder können aus medizi-
nischen Gründen die Praxis nicht aufsuchen, 
wählen Sie bitte die neue bundeseinheitliche 
Nummer 116 117 (erreichbar Freitag, 16.00 
Uhr bis Montag, 8.00 Uhr, Mittwoch, 13.00 Uhr 
bis Donnerstag, 8.00 Uhr, übrige Werktage 18.00 
Uhr bis 8.00 Uhr des Folgetages)

Schwäbisch Gmünd
(Allgemeiner Notfalldienst) 
Am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd, Wetz-
gauer Str. 85, 73557 Mutlangen
Öffnungszeiten:
Mittwoch 13.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Schwäbisch Gmünd (Kinder-Notfalldienst)
Am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd, Wetz-
gauer Str. 85, 73557 Mutlangen
Öffnungszeiten:
Sonntag, Feiertag 8.00 bis 20.00 Uhr

Augenärztlicher Notdienst 
über Tel. 01 80/50 11 20 98

Zahnärztlicher Notdienst 
über Tel. 07 11/7 87 77 88

Tierärztlicher  
Nacht- und Sonntagsdienst
Praxis Dr. Th. Hofmann
Eichenstr. 16, 74579 Fichtenau-Wildenstein,
Tel. 0 79 62/22 54

Tierschutzverein Altkreis Crailsheim
Vogel aus dem Nest gefallen?
Verletztes Tier gefunden?
Tel. 01 60/96 86 27 5

Rufnummern-
Service

Wer-hilft-wem-Büro
Rathaus, Hauptstr. 6, Jagstzell
Tel.  0 79 67/90 60 99
Donnerstag 17.00 Uhr – 18.00 Uhr
(Außerhalb der Büro-Öffnungszeit ist der AB 
geschaltet.)

Frauen- und Kinderschutzeinrichtung
des Ostalbkreises (Frauenhaus)
Tel. 0 71 71/24 26

Frauennotruf-Telefon Ellwangen
Montag   9.00 Uhr – 11.00 Uhr und
Freitag 20.00 Uhr – 22.00 Uhr
Tel. 0 79 61/96 94 49
(Außerhalb der Geschäftszeiten ist die Mailbox 
geschaltet.)

Telefonseelsorge: 
Gesprächspartner rund um die Uhr
Tel. 08 00/1 11 01 11 oder Tel. 08 00/1 11 02 22

Katholische Sozialstation St. Martin gGmbH
• Häuslicher Pflegedienst
• Alten- und Krankenpflege, Haus- und Famili-

enpflege, hauswirtschaftliche Hilfen, Betreu-
ungsdienste, Nachbarschaftshilfe, Betreuungs-
gruppen für an Demenz Erkrankte, kostenlose 
Beratung zu allen Fragen der Pflege.

Büro: Ellwangen, Nikolaistraße 12,
Tel. 0 79 61/9 33 99 50

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft – 
Hospizdienst Ellwangen
Mitfühlen – Mittragen – Begleiten
Einsatzleitung: Tel. 01 62/7 64 10 44

Störungsnummern für Strom und Gas
Servicenummern der EnBW ODR 
in Ellwangen
Strom Tel. 0 79 61/93 36-14 01
Gas Tel. 0 79 61/93 36-14 02

Kirchliche 
Nachrichten

Freitag, 29. November 2019 
 18.00 Uhr Rosenkranz in Hohenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg

Katholische Kirchengemeinden
St. Vitus, Jagstzell
Zur Schmerzhaften Mutter, 
Rosenberg
St. Jakobus, Hohenberg

Pfarrer Martin Danner, Jagstzell
Telefon 07967/280

Pfarramt Jagstzell, Hauptstr. 9, Jagstzell
Telefon 07967/280, Fax 700585

Pfarramt Rosenberg, Haller Str. 3, Rosenberg
Telefon 07967/418, Fax 710009

E-Mail: Martin.Danner@drs.de
 StVitus.Jagstzell@drs.de
 ZurSchmerzhaftenMutter.
 Rosenberg@drs.de
 StJakobus.Hohenberg@drs.de
Homepage: http://se-virngrund.drs.de

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Montag Jagstzell 16.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag Rosenberg 14.30 bis 17.30 Uhr
Mittwoch Jagstzell 10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag  Rosenberg 10.00 bis 12.00 Uhr
Freitag Rosenberg 10.00 bis 12.00 Uhr
 Jagstzell 10.00 bis 11.00 Uhr
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Samstag, 30. November 2019 
– hl. Andreas, Apostel
 8.00 Uhr  Eucharistiefeier in Jagstzell
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Jagstzell
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Jagstzell,
  mit dem Kirchenchor
  und der Freiw. Feuerwehr
  Ministranten: Meike B., 
  Katharina G., Sophia K., Daniel P.
  - für verstorbene Mitglieder
   des Kirchenchores
  - für verstorbene Mitglieder
   der Freiw. Feuerwehr
  - Johannes Rettenmeier
  - Regina u. Isidor Rettenmeier
   u. verst. Angehörige
Sonntag, 01. Dezember 2019 
– 1. Adventssonntag
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
 9.30 Uhr Missionsrosenkranz in Hohenberg
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
 11.30 Uhr Taufe von Konrad Georg Moser
  in Jagstzell
Montag, 02. Dezember 2019
 15.30 Uhr Wort-Gottes-Feier im Pflegestift
  in Rosenberg
 18.30 Uhr adventliche Besinnung des Frauen-

bundes im Gemeindehaus in Rosen-
berg; anschl. Adventsfeier

Dienstag, 03. Dezember 2019 
– hl. Franz Xaver
 14.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
Mittwoch, 04. Dezember 2019 
– hl. Barbara, sel. Adolph Kolping
 18.00 Uhr Rosenkranz in Dankoltsweiler
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Dankoltsweiler
  Ministranten: Anna H., Sarah H.
Donnerstag, 05. Dezember 2019 
 16.30 Uhr eucharistische Anbetung in Jagst-

zell und ab
 17.30 Uhr stille Anbetung bis 22.30 Uhr
 17.55 Uhr Rosenkranz in Rosenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
Freitag, 06. Dezember 2019 – hl. Nikolaus
Herz-Jesu-Freitag
 6.00 Uhr Rorate in Hohenberg, anschl. Früh-

stück im Dorfgemeinschaftshaus
 17.00 Uhr Herz-Jesu-Rosenkranz in Jagstzell, 

Vitusheim/Marienzimmer
Samstag, 07. Dezember 2019 – hl. Ambrosius
Herz-Mariä-Samstag
 8.00 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Jagstzell
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Hohenberg, mit 

dem Kirchenchor, anschl. Ehrungen
Sonntag, 08. Dezember 2019 
– 2. Adventssonntag
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
 9.00 Uhr Rosenkranz zu Ehren des Allerhei-

ligsten Altarsakraments in Jagstzell
 10.00 Uhr Eucharistiefeier zum
  Kolping-Gedenktag in Jagstzell,
  gleichzeitig Treffen der
  „Kleine Freunde Jesu“ im Vitusheim
  - Franz Walter,
   2. Trauergottesdienst
  - für verstorbene Mitglieder
   der Kolpingsfamilie Jagstzell

  - Pfarrer Johannes Weimar
  - Hubert Walter
  - Franz Berger
  - Luzia u. Hans Rettenmeier
  - Manfred u. Hans Rettenmeier
  - Josef Geiger
  - Rita u. Bernhard Rettenmeier
   u. Sohn Josef u. verst. Angehörige
  - Hildegard Schlosser
  - Franz Kurz
  - Josef Kaiser
  - Edgar Mayer
  - Robert u. Antonie Weber
  - Luzia u. Viktor Engelhard
   u. verst. Angehörige
  - arme Seelen 

Montag, 09. Dezember 2019 
– Hochfest der ohne Erbsünde
empfangenen Jungfrau
 und Gottesmutter Maria
 18.00 Uhr Rosenkranz in Dankoltsweiler
 18.30 Uhr Eucharistiefeier zum Patrozinium in 

Dankoltsweiler, mitgestaltet vom 
Chor Musica

  Ministranten: 
  Jonas E., Silja E., Florian G.
 19.30 Uhr ökumenisches Hausgebet im Advent 

(siehe Text)

Schönstattmüttergruppe
Am Dienstag, 03. Dezember 2019 werden wir 
uns um 19.30 Uhr im Marienzimmer/Vitusheim 
treffen. Herzliche Einladung!

Kirchengemeinderatssitzung
in Jagstzell
Am Donnerstag, 05. Dezember 
2019, findet um 19.30 Uhr im 
Pfarrhaus eine Kirchengemeinde-
ratssitzung statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. „Kleine Freunde Jesu“
2. Protokoll der letzten Sitzung
3. Bericht Gesellschafterversammlung
 Sozialstation St. Martin
4. Dachverband Jagstzeller VJO
5. KGR-Wahlen 2020
6. Vorbereitung Taufe des Herrn
7. Kirchenpflege
8. Mitarbeiterfest
9. Sonstiges
10. Nicht öffentliche Sitzung

Einladung zu
„Kleine Freunde Jesu“
in Jagstzell
Am Sonntag, 08. Dezember um 

10.00 Uhr möchten wir alle Kinder von ca.  
3 bis 9 Jahren wieder zu unserer Kinderkirche 
einladen. Während die Großen ganz in Ruhe die 
Eucharistiefeier in der St.-Vitus-Kirche besu-
chen können, treffen wir uns dieses Mal im 
Marienzimmer des Vitusheims (Eingang Kirch-
platz) mit euch. 
Neueinsteiger sind herzlich willkommen, zum Rein-
schnuppern auch gerne in Begleitung der Eltern.
Wir freuen uns auf viele „Kleine Freunde Jesu“.
Geli, Sabine und Yulia

Liebe Kinder und Jugendliche,
wir brauchen eure Unterstüt-
zung für die kommende Stern-
singeraktion.
Wir sind am 05. und 06. Janu-

ar 2020 unterwegs. Wer mitmachen möchte, 
sollte sich bis 11. Dezember 2019 telefonisch 
melden bei:
Ulrike Ilg, Tel. 710220 oder
Renate Rettenmeier, Tel. 1452
oder per E-Mail an ulrike.ilg@drs.de

Merkt euch bitte folgende Termine vor:
Infonachmittag und Gruppeneinteilung:
Sa., 14. Dezember 2019 um 14.00 Uhr 
im Vitusheim.
Gewänderanprobe:
Fr., 27. Dezember 2019 um 14.00 Uhr 
in der ehem. Pfarrbücherei
Wir freuen uns über Kinder aller Konfessionen.

Aus der Seelsorgeeinheit:
Alpha – der Glaubenskurs
für Suchende, Zweifler und Neugierige
Wie wäre ein Leben ohne Fragen? Oberflächlich 
und langweilig. Fragen spornten Menschen 
schon immer an, die größten Abenteuer zu 
wagen: Sie bestiegen Schiffe und segelten bis 
zu den Enden ihrer bekannten Welt. Sie bauten 
Raketen und feuerten sich in den unermessli-
chen Weltraum. Fragen stehen am Anfang jeder 
Entdeckungsreise. – Was fragen Sie sich gerade? 
Vielleicht beschäftigt Sie eine dieser großen 
Menschheitsfragen: Wozu bin ich hier? Gibt es 
mehr im Leben? Was macht überhaupt Sinn? 
Gibt es Gott? Für Ihre Reise ist Alpha eine span-
nende Station: Sie machen Halt, steigen mitten 
im Alltag kurz aus und treffen Menschen, die 
ähnliche Fragen haben. Und Sie entdecken eine 
neue Sicht auf die großen Lebensfragen: das, 
was aus der christlichen Perspektive Sinn macht.
Zusammen mit dem Katholischen Frauenbund 
Rosenberg haben wir uns entschieden, im Jahr 
2020 wieder einen Alpha-Kurs anzubieten, das 
ist ein Glaubensgrundkurs, der bei einem Glau-
benswissen von null beginnt und weltweit 
schon über 30 Millionen Teilnehmende hatte. 
Der erste Kurs in unserer Seelsorgeeinheit wur-
de von Angelika und Norbert Leuz geleitet und 
ging von Januar bis April dieses Jahres. „Das 
kann man nicht erzählen, das muss man erle-
ben“, sagten die insgesamt 15 Teilnehmenden, 
die aus allen Gemeinden unserer Seelsorgeein-
heit stammten. An 11 Abenden und einem 
Samstag begannen wir jeweils mit einem ge-
meinsamen Essen. Diese „Liebe“, die „durch den 
Magen ging“, stiftete im besten Sinne Gemein-
schaft. In sehr lebensnahen Filmvorträgen zu 
Glaubensthemen und Glaubenspraxis erhielten 
alle Teilnehmer genügend Anregungen für die 
anschließenden Kleingruppengespräche. Dort 
setzt man sich mit den Inhalten auseinander 
und fühlt nach – ganz wie es jedem gefällt.



29. November 2019  l  Nummer 48  l  Seite 11

Folgende Themen werden im Alphakurs
angesprochen:
Datum /Thema
1. Freitag, 10. Januar 2020
 (von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr)
 Hat das Leben mehr zu bieten?
2. ausnahmsweise Donnerstag, 16. Januar 2020 

(von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr)  
Wer ist Jesus?

3. ausnahmsweise Donnerstag, 23. Januar 2020
 (von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr)  

Warum starb Jesus?
4. ausnahmsweise Donnerstag, 30. Januar 2020
 (von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr)  

Was kann mir Gewissheit im Glauben
 geben?
5. Freitag, 7. Februar 2020
 (von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr)
 Warum und wie bete ich?
6. Freitag, 14. Februar 2020
 (von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr)
 Wie kann man die Bibel lesen?
7. Freitag, 21. Februar 2020
 (von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr)
 Wie führt uns Gott?
8. ausnahmsweise Samstag, 29. Februar 2020
 (von ca. 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr)
 Wer ist der Heilige Geist?
 Was tut der Heilige Geist?
 Wie werde ich mit dem Heiligen Geist
 erfüllt?
9. Freitag, 13. März 2020
 (von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr)
 Wie widerstehe ich dem Bösen?
10. Freitag, 20. März 2020
 (von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr)
 Warum mit anderen darüber reden?
11. Freitag, 27. März 2020
 (von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr)
 Heilt Gott heute noch?
12. Freitag, 3. April 2020
 (von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr)
 Welchen Stellenwert hat die Kirche?

Der Alpha-Kurs ist kostenlos, er kostet nur Zeit 
und verpflichtet zu nichts. Es besteht eine Be-
grenzung der Teilnehmerzahl.

Anmeldung erfolgt über Pfarrbüro Rosenberg, 
Frau Gertrud Greiner (Tel. 07967/418).

Alpha-Team der Seelsorgeeinheit Virngrund
Katholischer Frauenbund Rosenberg,
Anita Schenk
Angelika und Norbert Leuz

Herzliche Einladung
zu den Rorate-Messen im Advent
Freitag, 06. Dezember in Hohenberg,
Samstag, 14. Dezember in Jagstzell und
Donnerstag, 19. Dezember in Rosenberg
frühmorgens um 6.00 Uhr.
In der von vielen Kerzen erleuchteten Kirche 
wollen wir uns gemeinsam einstimmen auf die 
Geburt Jesu Christi und wenigstens für einen 
kurzen Moment all das hinter uns lassen, was 
uns im Alltag in Beschlag nimmt.

Nach dem Gottesdienst wollen wir uns zu einem 
gemeinsamen Frühstück zusammenfinden, um 
dann anschließend seelisch und leiblich gut ge-
stärkt den Tag zu meistern.
Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern, 
die uns mit einem leckeren Frühstück versorgen.

Wallfahrt nach Medjugorje
von Samstag, 05. bis 
Samstag, 12. September 2020
„Wo der Himmel die Erde berührt“
Seit Juni 1981 soll nach Angaben von sechs 
Sehern die Gottesmutter Maria in Medjugorje, 
einem Dorf in Bosnien/Herzegowina, erschei-
nen. Durch ihr Kommen möchte sie uns zu einer 
lebendigen und tiefen Begegnung mit Christus 
führen und der Welt einen Weg zum Frieden 
zeigen.
Tatsächlich erfahren seitdem unzählige Men-
schen bei ihrem Aufenthalt in Medjugorje wirk-
lich den Frieden mit sich, mit anderen und mit 
Gott. Viele haben Heilung im Herzen oder kör-
perliche Heilung erfahren dürfen. Familien 
wurden versöhnt, und viele Menschen haben 
eine wunderbare Erfahrung der Liebe Gottes 
gemacht.

Kosten: Ab Jagstzell, mit Halbpension und allen 
Nebenkosten und Transfer zum Flughafen 580 €, 
mit Bus und Flug Stuttgart-Sarajevo.
Flyer mit weiteren Informationen werden in den 
Kirchen und in den Pfarrbüros Jagstzell und 
Rosenberg ausgelegt.
Pfarrer Martin Danner

Ökumene:
Ökumenisches Hausgebet
im Advent
Die Glocken der christlichen Kir-

chen in Baden Württemberg laden am Montag, 
dem 9. Dezember um 19.30 Uhr zum ökume-
nischen Hausgebet im Advent ein. Für viele ist 
das Hausgebet inzwischen zu einer guten Ge-
wohnheit geworden. Faltblätter mit Text- und 
Liedvorschlägen liegen in den Kirchen aus.

Strick-Kreis
Unser nächstes Treffen findet am 
Mittwoch, 04. Dezember 2019 

von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr im Vitusheim, Ma-
rienzimmer statt. Weitere Termine sind am 11. 
und 18. Dezember 2019.
Herzliche Einladung an alle Interessierte.

(vd) Am 13. November 2019 fand das 12. Öku-
menische Frühstück des Ökumenischen Frauen-
kreises statt. Wie in jedem Jahr hatten sich 
zahlreiche Besucher im Vitusheim eingefunden, 
um in angenehmer Atmosphäre bei leckerem 
Frühstück gute Gespräche zu führen. Ein be-
sonderer Magnet dieser Veranstaltung war Herr 
Roland Gauermann. Er führte mit stimmungs-
vollen Bildern, Texten und Liedern zum Mitsin-
gen durch die Jahreszeiten unserer heimischen 
Naturlandschaft. Dieses unterhaltsame Pro-
gramm entsprach dem Geschmack des begeis-
tert mitsingenden Publikums.

Herrn Roland Gauermann gelang es,
die Gäste zu begeistern.

Ökumenisches Frühstück begeistert Besucher

Das reichhaltige Angebot des Frühstücksbuffets ließ keine Wünsche offen.
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Evangelische Kirchengemeinde 
Rechenberg
Zum Schloss 3, 74597 Rechenberg

Das Pfarramt ist dienstags von 9.00 bis12.00 
Uhr besetzt, Telefon 07967/306, E-Mail: 
pfarramt.rechenberg@elkw.de

Sonntag, 01. Dezember 2019 (1. Advent)
Wochenspruch: Siehe, dein König kommt zu dir, 
ein Gerechter und ein Helfer. Sach. 9, 9
 9.00 Uhr Gottesdienst in Jagstzell
  (Pfr. Oberländer)
 10.00 Uhr Gottesdienst in Rechenberg
  (Pfr. Konrad v. Streit)
  Mitwirkung des Posaunenchors
  gleichzeitig Kinderkirche mit Probe 

im Gemeindesaal
Das Opfer in beiden Gottesdiensten ist für das 
Gustav-Adolf-Werk bestimmt.

Haben Sie noch ein altes Handy in einer ihrer 
Schubladen, das Sie nicht mehr benötigen? 
Dann bringen Sie es am 1. Dezember 2019 mit, 
wenn Sie Ihre Stimmen für die Kirchenwahl 
abgeben und werfen Sie es in die bereitstehen-
de Sammelbox.
Weitere Informationen: www.handy-aktion.de

Ihre Kirchenwahl am 01.12.2019  www.kirchenwahl.de

Anschließend an die Gottesdienste findet die 
Kirchenwahl statt. 
Im Saal der Christuskirche Jagstzell:
von 10.00 Uhr – 16.00 Uhr und
im Gemeindesaal Rechenberg:
von 11.00 Uhr – 17.00 Uhr.
Bitte bringen Sie Ihre Wahlunterlagen mit.

Montag, 02. Dezember 2019
 20.00 Uhr Frauenkreis im Gemeindesaal
  Rechenberg: rückblickend wollen 

wir Bilder anschauen
Dienstag, 03. Dezember 2019 
 20.00 Uhr Probe des Posaunenchors
  im Gemeindesaal in Rechenberg
Mittwoch, 04. Dezember 2019 
 15.30 Uhr Konfirmandenunterricht
  im Gemeindesaal Rechenberg
 20.00 Uhr Kirchengemeinderatssitzung
  in Rechenberg 
Samstag, 07. Dezember 2019 
 13.00 Uhr Die Kinder der Kinderkirche treffen 

sich am Pfarrhaus Rechenberg zum 
Adventssingen.

Sonntag, 08. Dezember 2019 (2. Advent)
Wochenspruch: Seht auf und erhebt eure Häup-
ter, weil sich eure Erlösung naht. Luk. 21, 28
 10.00 Uhr Gottesdienst in Rechenberg
  (Pfr. Dürr)
  Mitwirkung des Gesangvereins Re-

chenberg; gleichzeitig Kinderkirche 
mit Probe im Gemeindesaal

Anschließend findet die Orangenaktion des 
EJW Crailsheim statt. Eine Bio-Orange kostet 
1 €. Der Spendenerlös ist für die Tansania-Ar-
beit und den CVJM-Weltbund bestimmt.

Am Samstag, den 7. Dezember ab 13.00 Uhr 
wollen unsere Kinderkirchkinder mit den Helfe-
rinnen wieder zum Advent bei unseren älteren 
Gemeindegliedern singen.
Bitte merken Sie sich den Termin vor.

Vereinsmitteilungen

Kleintierzuchtverein Jagstzell
Monatsstammtisch – 
nicht nur für Kleintierzüchter
Unser nächster Stammtisch 

findet heute, am 29.11.2019, ab 19.30 Uhr 
im Vereinsheim an der Jagstbrücke statt. 

Wir freuen uns wieder auf viele Besucher und 
einen gemütlichen Abend. Neue Interessenten, 
besonders auch Nichtmitglieder, sind herzlich 
willkommen.

Bei Interesse werden wir wieder eine Pizzabe-
stellung in der „Jagstaue“ aufgeben. Schauen 
Sie vorbei, es ist immer ein unterhaltsamer 
Abend.

Ihr Kleintierzuchtverein Jagstzell

Schützengilde Jagstzell
Rundenwettkampf
Saison 19/20 - 
Kreisklasse Luftgewehr, 
SGi Jagstzell 2 gegen 
SV Fachsenfeld 4

Zum vierten Durchgang in dieser Saison konnte 
unsere zweite Mannschaft die Schützenkame-
raden aus Fachsenfeld im Schützenhaus will-
kommen heißen.

Die Jagstzeller erwischten einen guten Tag und 
konnten die Gäste aus Fachsenfeld bezwingen.

Die Partie endete mit 1379 Ringen zu 1353 
Ringen für die siegreiche Heimmannschaft. 
Bester Jagstzeller Schütze war dieses Mal Ste-
fan Weber mit 352 Ringen gefolgt von unserem 
Jungschützen Christian Berger mit 351 Ringen.

Rundenwettkampf Saison 19/20 - Kreisklasse Luftgewehr, 
SGi Jagstzell 2 gegen SV Fachsenfeld 4

Zum vierten Durchgang in dieser Saison konnte unsere zweite Mannschaft die 
Schützenkameraden aus Fachsenfeld im Schützenhaus willkommen heißen.

Die Jagstzeller erwischten einen guten Tag und konnten die Gäste aus Fachsenfeld 
bezwingen. Die Partie endete mit 1379 Ringen zu 1353 Ringen für die siegreiche 
Heimmannschaft. Bester Jagstzeller Schütze war dieses Mal Stefan Weber mit 352 
Ringen gefolgt von unserem Jungschützen Christian Berger mit  351 Ringen. 

SGi Jagstzell 2 SV Fachsenfeld 4

Name Ges Wertung Ges Name

1 Weber, Stefan 352 352 361 361 Berie, Marcel 1

2 Berger, Christian 351 351 345 345 Dangelmaier, Günter 2

3 Müller, Paula 347 347 326 326 Koch, Andre 3

4 Ifland, Romina 329 329 321 321 Dollansky, Felix 4

5 Sünder, Eva-Maria 321 321 312 Dollansky, Philipp 5

6 309 Dangelmaier, Bernd 6

7 274 Dollansky, Manuela

1379 1353

Pressewart
SGi Jagstzell

 

Die Kulturgestalten e. V.
präsentieren das Theaterstück Venedig im Schnee

Eine humorvolle und rasante Komödie
von Gilles Dyrek
in der Festhalle Jagstzell
Freitag, 27. Dezember 2019
Samstag, 28. Dezember 2019
Sonntag, 29. Dezember 2019
Beginn jeweils 19.30 Uhr,
Einlass 18.30 Uhr
Vorverkauf beginnt ab 02.12.2019 
Karten erhalten Sie in der Volksbank 
Jagstzell und in der Raiffeisenbank 
Stimpfach.
Preise: Karten im VVK 10 Euro,
Abendkasse 12 Euro
Karten reservieren unter:
0151/62 45 07 55 oder unter
karten@kulturgestalten.net

Inhalt:
Patricia wird von ihrem Freund, mit 
dem sie sich heftig gestritten hat, zu 
einem Abendessen mitgeschleppt, bei 

dem sie niemanden kennt. Wütend be-
schließt sie, den ganzen Abend kein 
einziges Wort von sich zu geben, was 
dazu führt, dass die Gastgeber sie für 
eine Ausländerin halten, die ihrer Spra-
che nicht mächtig ist. Perfi de und mit 
diabolischem Vergnügen steigt Patricia 
in dieses Spiel ein: 
Plötzlich spielt sie die Ausländerin, er-
fi ndet eine Fantasiesprache und gibt 
vor, aus einem vom Krieg heimgesuch-
ten Heimatland mit dem Namen 
„Chouwenien“ gefl üchtet zu sein. 
Das tut sie so überzeugend, dass die 
Gastgeber schließlich beginnen, ihre 
Geschenke für die Not leidende Bevöl-
kerung ihres Heimatlandes aufzudrän-
gen. Sie greift freudig zu und macht 
sich einen Heidenspaß daraus, sie zu 
immer neuen „guten Taten“ für ihre 
mittellosen Landsleute zu animieren. 
Ihr Freund hingegen würde vor lauter 
Peinlichkeit am liebsten im Boden ver-
sinken und überlegt fi eberhaft, wie er 
diesen katastrophalen Abend mög-
lichst unbeschadet überstehen kann...
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Rundenwettkampf Saison 19/20 - 
Kreisliga Luftgewehr, 
SV Laubach 4 gegen SGi Jagstzell 1
Am 17.11.2019 war unsere erste Luftgewehr-
Mannschaft zu Gast bei den Schützen in Lau-
bach.

Die Gastgeber konnten ihren Heimvorteil nicht 
nutzen, die Begegnung endete mit einem über-
ragenden Sieg für die Gäste aus Jagstzell.

An den Start gingen Simon Nagel, Klaus Schmid, 
Matthias Quinger, Patrick Fetzer und Franz 
Junker. Bester Schütze war Simon Nagel mit 
372 Ringen gefolgt von Matthias Quinger mit 
363 Ringen.

In der Gesamttabelle der Kreisliga Luftgewehr 
konnte sich unsere erste Mannschaft mit die-
sem sehr guten Ergebnis vorläufig den 2. Platz 
(von insgesamt acht Mannschaften) in der Ge-
samttabelle sichern. 

Rundenwettkampf Saison 19/20 - Kreisliga Luftgewehr, 
SV Laubach 4 gegen SGi Jagstzell 1

Am 17.11.2019 war unsere erste Luftgewehr-Mannschaft zu Gast bei den Schützen 
in Laubach.

Die Gastgeber konnten ihren Heimvorteil nicht nutzen, die Begegnung endete mit 
einem überragenden Sieg für die Gäste aus Jagstzell.
An den Start gingen Simon Nagel, Klaus Schmid, Matthias Quinger, Patrick Fetzer 
und Franz Junker. Bester Schütze war Simon Nagel mit 372 Ringen gefolgt von 
Matthias Quinger mit 363 Ringen.

In der Gesamttabelle der Kreisliga Luftgewehr konnte sich unsere erste Mannschaft 
mit diesem sehr guten Ergebnis vorläufig den 2. Platz (von insgesamt acht 
Mannschaften) in  der Gesamttabelle sichern. 

SV Laubach 4 SGi Jagstzell 1

P Name Ges Punkte Ges Name P

1 Hirth, Tobias 351 0 1 372 Nagel, Simon 1

2 Wolf, Veronika 359 0 1 363 Quinger, Matthias 2

3 Winter, Mark 348 0 1 351 Schmid, Klaus 3

4 Uhl, Teresa 358 1 0 339 Junker, Franz 4

5 Waidmann, Gertrud 335 0 1 344 Fetzer, Patrick 5

1 4

Pressewart
SGi Jagstzell

Pressewart
SGi Jagstzell

Der VdK-Ortsverband Jagstzell 
informiert:

VdK-Mitgliedschaft
zum Verschenken
In den nächsten Wochen heißt es 

wieder: Weihnachtsgeschenke besorgen! Beim 
Sozialverband VdK Baden-Württemberg kann 
man seit Jahren - und auch in 2019 - Geschenk-
gutscheine erwerben, die den Beschenkten die 
zwölfmonatige VdK-Mitgliedschaft mit allen 
Mitgliedsrechten ermöglichen. Für den regulä-
ren Jahresmitgliedsbeitrag von 72 Euro kann 
man auf diese Weise VdK-Kompetenz, Ver-
bandsstärke und Service verschenken. 

Unter www.vdk.de/bawue und der Rubrik „Mit-
gliedschaft/Mitgliedschaft verschenken“ finden 
sich die verschiedenen Gutscheinmotive zum 
Auswählen und die Möglichkeit, online diese 
Bestellung zu tätigen. Wer nicht online bestel-
len kann, kann sich auch direkt an die Stutt-
garter VdK-Landesgeschäftsstelle, Mitarbeiterin 
Inge Pfeil, Telefon (0711) 619 56-22, wenden.

70 Jahre die soziale Gerechtigkeit im Blick
VdK-Ortsgruppe Jagstzell
feiert ihren 70. Geburtstag – 
Lobende Grußworte und Ehrungen
Jagstzell (afi) - 70 Jahre soziale Gerechtigkeit 
in Jagstzell. Der VdK-Ortsverband hat im stim-
mungsvollen Ambiente des Landhauses Retten-
meier am Sonntagabend seinen 70. Geburtstag 
gefeiert. Neben vielen lobenden Grußworten 
sind im Laufe des Abends verdiente und enga-
gierte Mitarbeiter und Mitglieder für ihren eh-
renamtlichen Einsatz ausgezeichnet worden.

Thomas Röhrle als stellvertretender Vorsitzen-
der des VdK-Ortsverbands Jagstzell oblag es, die 
vielen Gäste zur Geburtstagsfeier willkommen 
zu heißen. Vorsitzender Martin Sebbach, der 
dieses Amt seit 1999 innehat, ging auf die 
Gründung des VdK-Ortsverbandes Jagstzell ein. 
Fast unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, 
als ganz Deutschland in Trümmern lag und 
viele ihr Leben lassen mussten, wo es viele 
Witwen und Kriegsopfer gab, waren es zehn 
Männer, die sich zusammenschlossen und den 
Ortsverband in Jagstzell gründeten. Auf die 
vielen Entbehrungen nach Ende des Krieges sei 
Deutschland durch das überraschend schnelle 
Wirtschaftswachstum wieder nach oben ge-
kommen. Auch der VdK habe sich optimal an die 
Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst. Er 
wandelte sich vom Kriegsopferverband zum 
heutigen modernen Sozialverband und sei be-
ständig, von Nachhaltigkeit und Erfolg gekrönt, 
gewachsen. Heute habe der VdK fast zwei Mil-
lionen Mitglieder und sei damit der größte So-
zialverband in Deutschland. 
Pfarrer Martin Danner war es, der die Toten-
ehrung vornahm und zusammen mit den Anwe-
senden ein Gebet sprach. Den geistlichen Impuls 
gab Pfarrer Rainer Oberländer von der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Jagstzell. Er hob den 
äußerst geschichtsträchtigen Monat November 
heraus, in dem die Reichspogromnacht, das Ende 
des Ersten Weltkriegs, der Zweite Weltkrieg be-
gann und im Jahre 1989 die Mauer fiel. Und vor 
70 Jahren, so Oberländer, sei der VdK in Jagstzell 
gegründet worden, wohlwissend und weitbli-
ckend, dass die soziale Not auch in der heutigen 
Zeit kein Ende habe. Er blickte auf die Leiden, 
die durch die Kriege hervorgerufen wurden und 
sah das Kreuz mit Jesus Christus als Heil.

VdK ist eine feste Größe im Kreisverband
Jürgen Holzner als stellvertretender Vorsitzen-
der des VdK-Kreisverbands Aalen erinnerte an 
die Gründung der verschiedenen VdK-Orts-
gruppen in den Jahren 1946 bis 1952. Im Jahre 
1949 sei die Ortsgruppe Jagstzell dazugekom-
men und diese wäre mit ihren rund 70 Mit-
gliedern eine feste Größe im VdK-Kreisverband. 
Er biete eine bürgernahe und flächendeckende 
Beratung in allen Fragen des Sozialrechts. Der 
VdK kümmere sich um Grundrechte und Renten 
genauso, wie um die Kinder- und Altersarmut. 
In diesem Zusammenhang bemängelte Holzner 
die Trägheit der Bundesregierung in Sachen 

Altersarmut. „In so einem reichen Land wie 
Deutschland ist es eine Schande, wenn Men-
schen um das Existenzminimum kämpfen müs-
sen“, sagte er. Die enorm hohen Pflegekosten 
überforderten die älteren Menschen und deren 
Angehörige. Das könne so nicht sein. Dass der 
VdK Deutschland sehr aktiv ist und sich für 
soziale Missstände einsetzt, sehe man in den 
über 11 000 Verfahren und Rechtsstreiten, in 
denen der VdK über neun Millionen Euro für 
seine Mitglieder herausgeholt habe.

Stark für soziale Gerechtigkeit
Jagstzells Bürgermeister Raimund Müller gra-
tulierte dem Jagstzeller VdK zu seinem 70. Ge-
burtstag. Er dankte der Ortsgruppe für den 
stetigen Einsatz zur Unterstützung der Bedürf-
tigen der Gesellschaft. Bei Gründung des VdK 
habe bei den Verantwortlichen insbesondere die 
Beratung und Betreuung der Kriegsgeschädig-
ten sowie der Witwen und Waisen im Mittel-
punkt ihrer Arbeit gestanden. Im Laufe der Zeit 
habe sich der VdK der Zeit angepasst und sei 
heute ein moderner Verband, der aus dem Sozi-
algefüge Deutschlands nicht mehr wegzuden-
ken wäre. „Sie machen sich stark für soziale 
Gerechtigkeit und sie vertreten die Interessen 
von Bürgerinnen und Bürgern“, rief er den Ver-
antwortlichen der VdK-Ortsgruppe Jagstzell zu.
Peter Fauser als Sprecher der Jagstzeller Vereine 
dankte in seinem Grußwort der VdK-Ortsgruppe 
Jagstzell, auf die bei Festen in der Gemeinde 
immer Verlass wäre. Er fand es schade, dass der 
VdK trotz seiner Sozialkompetenz bei jüngeren 
Menschen oft nicht wahrgenommen werde.
Der Festakt wurde von Lemmy und Sanne mu-
sikalisch mit Flöte und Gitarre feierlich um-
rahmt.

Ehrungen
Bei den Ehrungen, die von Vorsitzendem 
Martin Sebbach, Jürgen Holzner vom VdK-
Kreisverband und dem Jagstzeller Vereins-
sprecher Peter Fauser vorgenommen wur-
den, erhielten verdiente Mitglieder Urkunden 
und Ehrennadeln, Wolfgang Wachter wurde 
zum Ehrenmitglied ernannt. Josef Zeller er-
hielt die silberne Ehrennadel. Die Goldene 
Verdienstnadel erhielten: Bürgermeister Rai-
mund Müller, Vorsitzender Martin Sebbach, 
Wolfgang Schlosser, Cäcilia Berger, Maria 
Sing, Thomas Hald und Doris Hald.
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Abteilung Fußball
Torfestival zur Winterpause
Am vergangenen Sonntag war die 
zweite Mannschaft der DJK-SG 

Schwabsberg Buch zu Gast in Jagstzell. Um den 
Anschluss an Tabellenführer Schrezheim zu 
halten, mussten im letzten Spiel vor der Winter-
pause unbedingt drei Punkte her.

Jagstzell begann äußerst engagiert. Bereits in 
der 2. Minute hatte Sebastian Walter die Füh-
rung auf dem Fuß. Nach Hereingabe von Sebas-
tian Kuhn stand er alleine vor dem Torwart, 
konnte diese Chance aber leider nicht nutzen. 
Nach etwa 15 Minuten wurde auch Schwabs-
berg-Buch besser. So kamen die Gäste ebenfalls 
einige Male gefährlich vors Jagstzeller Tor. Die 
bis dahin beste Chance der Gäste konnte aber 
durch Thomas Götz in letzter Sekunde vereitelt 
werden.

Im weiteren Verlauf wurde der SV immer domi-
nanter. Das Spiel ging nur noch in eine Rich-
tung. Man vergab die meisten Chancen jedoch 
zu leichtfertig. Es dauerte bis zur 30. Spielmi-
nute, bevor das Dauerpressing Früchte trug. 
Nach einer schönen Flanke aus dem rechten 
Halbfeld schob Sebastian Kuhn zum 1:0 ein. Da-
nach tat sich Jagstzell schwer, den zweiten 
Treffer nachzulegen. Erst in der 43. Spielminute 
erzielte Timo Ziegler das 2:0 in Folge eines 
schön ausgespielten Konters. 

Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine 5 
Minuten, bis der SV den nächsten Treffer erziel-
te. Das 3:0 besorge Steffen Schier durch einen 
satten Schuss an den Innenpfosten. 10 Minuten 
später konnte Timo Ziegler erneut seine Stür-
merqualitäten unter Beweis stellen. Nach einem 
Traumpass von Steffen Schier lief er im vollen 
Tempo aufs gegnerische Tor zu und legte den 

Bei unserer letzten Wanderung in diesem 
Jahr werden wir die Gegend nordöstlich 
von Jagstzell erkunden.

Treff punkt und Start der Wanderung ist 
am Dienstag, 03. Dezember 2019, um 
13.30 Uhr beim Parkplatz am „Rett ungs-
zentrum“, in der Straße „An der Jagst-
brücke“. 

Die reine Wanderzeit beträgt wieder 
etwa 2,50 Stunden. Eine Einkehr am Ende 
der Wanderung ist vorgesehen.

Jedermann, ob jung oder alt, ist zur Teil-
nahme herzlich eingeladen! Kommen Sie 
einfach mit, in der Gruppe läuft  es sich 
besser und es ist auch unterhaltsamer. 

Gutes Schuhwerk ist bei unseren Wan-
derungen immer zu empfehlen!

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die nächste Wanderung fi ndet dann wie-
der am Dienstag, 07. Januar 2020 statt . 

DRK Jagstzell, Wandern, Ott o Zwerger

SV Jagstzell
Vereinsgaststätte Jagstaue
Aufgrund einer Veranstaltung bleibt die Gaststätte am heutigen Freitag geschlossen.
Am kommenden Freitag, 06. Dezember findet die Jahresabschlussfeier des Sportvereins 
statt, deshalb gibt es leider keine Pizza und keinen Gyros, die Jagstaue ist trotzdem ab 
17.30 Uhr geöffnet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Das Team der Jagstaue

Einladung zur
SV-Jugendweihnachtsfeier

Liebe Kinder,
am Sonntag, 08.12.2019 fi ndet um 16.30 
Uhr wieder unsere Jugendweihnachts-
feier statt, zu der wir euch, eure Eltern 
und Geschwister recht herzlich einla-
den.
Los geht es mit einer Fackelwanderung 
von ca. 1 Stunde, danach gibt es im Saal 
etwas zum Essen und Trinken sowie 
eine kleine Überraschung für euch.
Damit wir besser planen können meldet 
euch bei eurem/r Übungsleiter/in oder 
Trainer/in bis spätestens 1. Dezember an.

Einladung
zur Jahresabschlussfeier

Nun ist es wieder soweit, das Jahr 2019 ist 
fast schon wieder zu Ende und wir wollen es 
zusammen gemütlich ausklingen lassen.
Wir laden Sie deshalb recht herzlich zu un-
serer traditionellen Jahresabschlussfeier am 
Freitag, 06. Dezember 2019 um 18.30 Uhr in 
den weihnachtlich geschmückten Saal der 
Sportgaststätte Jagstaue ein.
Es erwartet Sie ein unterhaltsamer Abend 
mit einem kleinen Rückblick über das ver-
gangene Vereinsjahr, sowie unsere Ehrun-
gen verdienter Vereinsmitglieder.
Wir würden uns freuen, Sie bei unserer Jah-
resabschlussfeier begrüßen zu dürfen.

Um die Feier besser planen zu können, bitten wir um Rückmeldung, ob Sie 
teilnehmen wollen.



Ball eiskalt am Schwabsberger Torwart vorbei. 
Mit dem 4:0 war der Sack endgültig zu und die 
Gäste beendeten ihre Gegenwehr fast komplett. 
Es folge das 5:0, durch den kurz zuvor einge-
wechselten Matthias Gschwender in der 63. 
Minute. Mit seinem ersten Ballkontakt knallte 
er das Leder aus ca. 20 m unhaltbar unter die 
Latte.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich für unsere 
Jungs fast ein Art Trainingsspiel. In der 83. ging 
Stefan Kuchar im Strafraum zu Boden, worauf-
hin der Unparteiische auf Strafstoß entschied. 
Coach Heiko Brunck schnappte sich den Ball 
und verwandelte souverän zum 6:0. In der 
Schlussphase erzielte der zuvor eingewechselte 
Granit Milaj nach einer schönen Kombination 
das 7:0. Den Schlusspunkt setzte wiederum 
Timo Ziegler. Mit dem einen sehenswerten 
Schuss in den Winkel erzielte er mit dem 
Schlusspfiff das 8:0.

Durch diesen hochverdienten Heimsieg und der 
Tatsache, dass Schrezheim gegen die SGM 
Neunheim-Rindelbach verloren hat, überwin-
tert der SVJ nun auf Tabellenplatz 2 (33 Punkte, 
45:12 Tore) mit lediglich einem Punkt Rück-
stand auf Platz 1. 

Vorschau:
Das erste Punktspiel im neuen Jahr findet am 
Sonntag, 15.03.2020 statt. Hierbei ist der SSV 
Aalen II zu Gast in Jagstzell 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15.00 Uhr 
 2. Mannschaft spielfrei

Was sonst noch 
interessiert

Herzliche Einladung
zur Kleintierausstellung

am Samstag, 30. November 2019 und Sonn-
tag, 01. Dezember 2019 in die Virngrund-
halle in Rosenberg

Wir zeigen Ihnen eine Rassenvielfalt an Kanin-
chen, Hühner und Tauben, in Volieren Fasanen, 
Wachteln und exotische Vögel.

Hier bietet sich weiter die Möglichkeit, schöne 
Adventskränze und -gestecke, sowie Basteleien 
zur Adventszeit günstig zu erstehen. Kommen 
Sie am Samstag zu unserem „Unterhaltungs-
abend“ mit gemütlicher und angenehmer Musik.
Das „Glücksrad“ wird sich am Samstagabend 
drehen, als auch bei der Tombola können Sie Ihr 
Glück versuchen.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. So 
bieten wir Ihnen über beide Tage Kaffee und 
Kuchen als auch eine reichhaltige Speisekarte.

Besuchszeiten:
Samstag, 30.11.2019 von 14.30 - 23.00 Uhr
Sonntag, 01.12.2019 von 10.00 - 16.30 Uhr

Kleintierausstellung/Bewirtung
Eintritt frei!

Über einen zahlreichen Besuch würde sich der 
Kleintierzüchterverein Rosenberg sehr freuen.

Sozialverband
VdK-Ortsverband Ellwangen

Freitag, 6. Dezember 2019, 14.30 Uhr: Herz-
liche Einladung zur Adventsfeier im Gasthaus 
„Lamm“ in Schrezheim. Nähere Informatio-
nen auch unter www.vdk.de/ov-ellwangen 
oder bei Herrn Holzner unter 0176/57864793.

Einladung zum Weihnachtskonzert 
der Comboni Singers

Einladung zu einem besinnlichen Advents-
konzert mit den Comboni-Singers im Missi-
onshaus Josefstal am 01.12.2019 um 19.00 Uhr.
Schenken Sie sich als kleine Auszeit in den oft 
hektischen Advents- und Vorweihnachtstagen 
eine besinnliche Stunde. Freuen Sie sich mit uns 
auf Weihnachten. 

„Kinderaugen“ - so haben wir unser nunmehr 
schon 11. Adventskonzert überschrieben. Wie 
erleben Kinder die Advents- und Weihnachts-
zeit? Welche Kindheitserinnerungen kommen 
bei Ihnen auf, wenn die Kerzen am Advents-
kranz und am Christbaum brennen und der Duft 
von Plätzchen durchs Haus zieht? Lehnen Sie 
sich zurück, schließen Sie die Augen und kom-
men Sie mit unseren Texten und unserer Musik 
dem Geheimnis von Weihnachten ganz nahe.
Der Eintritt ist wie immer frei. Aber natürlich 
freuen wir uns sehr über Spenden, die wir gerne 
an ein Projekt der Comboni-Missionare weiter-
leiten möchten.

 Weihnachts-
Glückwunschanzeigen

Wir erinnern an die Einreichung Ihres Glückwunsch-An-
zeigenauftrages – soweit noch nicht geschehen – und 
bitten Sie um sofortige Einreichung desselben, spätes-
tens jedoch bis

Samstag, den 30. November 2019.
Es ist auch möglich, unsere Mustervorschläge auf unse-
rer Homepage: www.krieger-verlag.de anzusehen und 
Ihren Auftrag zu erteilen.

�

�

� �

�

�

�

��

��

� ��

Ihre Weihnachtsglückwunschanzeige
ist wieder farbig möglich!

Damit Ihre Anzeige noch eine größere Aufmerksamkeit erzielt, können Sie Ihre Glückwunschanzeige zu Weihnachten 
auch dieses Jahr wieder farbig veröffentlichen. Dies ist je nach gewählter Musteranzeige als Vierfarbdruck oder als 
Anzeige mit einer Schmuckfarbe im Glückwunschanzeigenteil möglich. 
Sie können unsere Mustervorschläge unter www.krieger-verlag.de unter der Auswahl Weihnachtsanzeigen auf un-
serer Homepage ansehen. 

Für die Mustervorschläge haben wir im Bereich des Anzeigenauftrags auf unserer Homepage unter „Preisliste“ die 
Preise benannt, damit Sie die entstehenden Kosten einfach ersehen können.

Der Redaktionsschluss für Ihre Farbanzeige ist am 3. Dezember 2019.
Danach eingehende Aufträge für Farbanzeigen können leider nicht mehr im Glückwunschteil veröffentlicht werden.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 0 79 53/98 01-0 zur Verfügung.

Platzierungswünsche
werden nach Möglichkeit erfüllt, können jedoch 
leider nicht immer berücksichtigt werden.

Der Verlag



Ferienkurs: 

Beginn
Freitag, 20. Dezember 2019, 10.00 Uhr 
in der Karl-Stirner-Straße 1, Rosenberg

Michel`s Fahrschule Anmeldung
jederzeit möglich

unter 
Telefon

01 52/37 84 21 49 
und natürlich auch 

direkt im Kurs.

Reisetipp

www.okgo-ag.de

Ellwangen  · 07961 9130-710
Durlangen  · 07176 45333-0
Göggingen  · 07175 8656

OK.go MobilitätsAG
Doktor-Adolf-Schneider-Straße 17
73479 Ellwangen-Neunheim

Õïñ

Winterzauber am Bodensee
Insel Mainau im Winterkleid,  
Konstanzer Weihnachtsmarkt
30.11.–01.12. HP, p.P. im DZ ab 159,- €
Adventssingen in Salzburg
Adventssingen im Festspielhaus,  
Christkindlmarkt, OK.go Reiseleitung
30.11.–01.12. HP, p.P. im DZ ab 259,- €
OK.go Adventsfahrt ins Blaue
01.12. | Reisepreis inkl. Kaffee und Kuchen,
kleinen Geschenk,OK.go Reiseleitung  35,- €
Tübingen ChocolART
04.12. | Reisepreis 28,- €
Advent in Altötting
Altöttinger Adventssingen, Krippenaus-
stellung, Wohnen im Franziskushaus
14.12.–15.12. HP, p.P. im DZ ab 199,- €
Dolomiten - Südtiroler Advent
Schönes 4*-Hotel im Tauferertal, Geführter 
Ausflug in die Dolomiten, Adventsmusik
19.12.–22.12.  HP, p.P. im DZ ab 375,- €
Weihnachtsmarkt Kempten
06.12. | inkl. Stadtführung Kempten 35,- €

Reiseglück  
zum verschenken
Mit dem OK.go Reisegutschein  
für eine konkreten Reise oder einen 
frei wählbaren Betrag schaffen Sie 
die schönsten Erlebnisse! 

Winterliches Amsterdam
Amsterdam Light Festival, 4*-Hotel, 
Stadtführung, Grachtenfahrt
03.01.–06.01. ÜF, p.P. im DZ ab 375,- €
Grüne Woche in Berlin
4*Hotel-Ellington, Führung Deutscher 
Bundestag, Eintritt Grüne Woche
24.01.–06.01. ÜF, p.P. im DZ ab 249,- €
Winter in den Bergen
4*-Hotel mit Wellnessbereich, Rundfahrt 
Ammergauer Alpen, Aktiv Card Reutte
01.02.–02.02. HP, p.P. im DZ ab 195,- €
Winterurlaub in Kärnten
4*-Sehotel, Wörthersee, Klagenfurt
26.02.–01.03. HP, p.P. im DZ ab 499,- €

 Angebot ab Montag, 2.12. – 7.12.2019:

Kürbiskernwecken zahle 3, bekomme 4
Dinkelquarkstollen Stück  4,75 E
1 Tasse Hagen Kaffee + 1 bel. Kipfl e 3,65 E

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 06.00 – 18.00 Uhr Sa. 06.00 – 13.00 Uhr
  So.  07.30 – 10.30 Uhr

Tel. 0 79 67/
7 10 34 81

Brot des Monats:
Dezembertraum

Motorsägenkurs
in Bühlertann

Theorie: Fr., 13.12.2019 (17.00-22.00 Uhr) 
Praxis: Sa., 14.12.2019 (8.00–12.30 od. 13.00–17.30 Uhr)

www.euroforst.de        01 60/96 45 51 90        Guse        150,– E

T
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Angebot gültig vom 28.11. bis 4.12.2019
Solange Vorrat reicht

Zarte Rostbraten 100 g 1,95 H
Saftiger Gulasch
gemischt 100 g –,95 H
Zarte 
Schweineschnitzel 100 g 1,05 H
Saftige 
Rinderbeinscheiben 100 g –,65 H
Heißrauch- und
Gewürzschinken 100 g 1,65 H

Rauchfrische Saiten 100 g 1,10 H

Stuttgarter Schinken-
wurst und Tiroler
Schinkenwurst 100 g 1,05 H

Frische grobe und
feine Bratwürste 100 g 1,09 H

Jägersalami und
Kaminwurz 100 g 1,39 H

Wir schlachten nur Tiere aus unserer Umgebung HEISSE THEKE

www.metzgerei-wieland.de

T

Fleischwaren Wieland
GmbH & Co. KG

Jagstzell • Crailsheimer Str. 6/1, Telefon 0 79 67/7 10 82 74
Hauptgeschäft Gaildorf · Telefon 0 79 71/63 41

Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m 
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage, 
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.

Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung JKP Familie Pfaffl inger (Büro im Haus an der Therme) 
möglich. Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Kur/Urlaub im schönen BadFüssing

NICHT GESCHWINDIGKEIT,
sondern Köpfchen führt zum Ziel!

Beachten Sie beim Einkauf unsere Inserenten!




